ZEICHENERKLARUNG

a. Planzeichen als Festsetzung

WA Aligemeines Wohngebiet

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Baugrenze

Umgrenzung von Flachen fiir Tiefgaragen auBerhalb der Baugrenzen
Umgrenzung von Flachen fir Garagen / Carports / Stellplatze
Héchstzulassige Grundflache fir oberirdische Wohngebaude
Anzahl der Vollgeschosse als Hochstmaf3

Dachform SD Satteldach mit Angabe der zulassigen Dachneigung
Wandhéhe als HochstmaB tiber OK FFB

Firsthohe als Hochstmaf dber OK FFB

Hochstzulassige Anzahl an Wohneinheiten

Nur Einzelhauser zulassig

Nur Hausgruppen zulassig

Offene Bauweise

Firsthdhe als HochstmaB Gber OK FFB

Sichtdreieck

Ein- / Ausfahrtsbereich

Offentliche Verkehrsflachen

Offentlicher Gehweg

Private Grinflachen, Gestaltungsplan erforderlich

Baum zu pflanzen, Standort vorgeschlagen
Schallschutzwand

Umgrenzung von Flachen fiir wasserwirtschaftliche Nutzung
M+F Baufelder fir Gebaude fir Mill und Fahrrader

Baufelder far Hausgruppen

dEE [ -BRRELEHHEE R R RN

Baufelder fir Einzelhauser mit mehreren Wohneinheiten (Mehrfamilienhaus)

b. Planzeichen als Hinweis

B:Dj Baum auBerhalb Geltungsbereich

[E=1] Bestehende Gebaude

Ver- / Entsorgungsleitung unterirdisch
Verfahrensvermerke

Autstellungsbeschluss nach § 2 (1) BauGB

am 29.06.2023
| Billigungs- und Auslegungsbeschluss Vorentwurf
am 19.12.2024
T Beteiligung der O itnach § 3 (1) BauGB
vom 17.01.2025
bis 20.02.2025
F der und iger Trager offentlicher
Belange nach § 4 (1) BauGB vom 17.01.2025
bis 20.02.2025
| Billigungs- und des
am 30.10.2025
Offentli des nach § 3 (2) BauGB bei der
Gemeindeverwaltung vom 11.11.2025
bis 18.12.2025
der B den und Trager off Belange nach
§ 4 (2) BauGB vom 11.11.2025
bis 18.12.2025
Satzungsbeschluss tber den Entwurf in der Fassung vom 15.01.2026
nach § 10 (1) BauGB in der Sitzung am 15.01.2026

—
Bestatigung der Verfahrensvermerke
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Verfahren nach § 13a BauGB

Fassung vom 15.01.2026
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Ziegelbreite”
Satzung in der Fassung vom 15.01.2026

Gemeinde Polling

Vorhabenbezogener Bebauungsplan

mit integrierter Griinordnung

,Ziegelbreite®
Verfahren nach § 1"3 a BauGB

4 i

Satzung

Fassung vom 15.01.2026

Ingenieurbi e
AlemannenstralBe 35 86845 Grofaitingen
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Ziegelbreite”
Satzung in der Fassung vom 15.01.2026
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Ziegelbreite”
Satzung in der Fassung vom 15.01.2026

Praambel

Die Gemeinde Polling erlasst aufgrund der §§ 2, 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel
3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394) geéndert worden ist, des Art. 81
der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August
2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch Gesetz vom 23. Juni 2023 (GVBI. S.
250), durch § 4 des Gesetzes vom 7. Juli 2023 (GVBI. S. 327) und durch Art. 13a Abs. 2 des
Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBI. S. 371) geandert worden ist, des Art. 23 der
Gemeindeordnung (GO) fur den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.
August 1998 (GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-1), die zuletzt durch § 1 Abs. 6 der Verordnung vom
4. Juni 2024 (GVBI. S. 98) geéandert worden ist sowie der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), die zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) geéndert worden ist und der
Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58),
die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802) geéndert worden
ist, folgenden

Vorhabenbezogenen Bebauungsplan
mit integrierter Griinordnung

»Ziegelbreite*

als Satzung

Seite 3 von 20



Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Ziegelbreite”
Satzung in der Fassung vom 15.01.2026

A)

Allgemeine Vorschriften

1. Inhalt des Bebauungsplanes

Fir den radumiichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Ziegelbreite* gilt die vom
Ingenieurburo VOGG, GroRaitingen ausgearbeitete Bebauungsplanzeichnung in der Fassung
vom 15.01.2026 die zusammen mit nachstehenden Vorschriften den Bebauungsplan bildet.

Der Geltungsbereich umfasst die in der Planzeichnung mit der Geltungsbereichsgrenze
umschlossenen Grundstiicke Flur Nr. 1551/5, 1551/10 Gemarkung Polling.

2. Bestandteile

Der Bebauungsplan mit integrierter Griinordnung besteht aus:

Teil I: Planzeichnung M 1:500 mit Zeichenerkidrung und Verfahrensvermerken vom 15.01.2026
Teil ll: Allgemeinen Vorschriften, textlichen Festsetzungen und textlichen Hinweisen mit den
Verfahrensvermerken vom 15.01.2026

Teil lll: Schalltechnische Vertraglichkeitsuntersuchung des IB Greiner (Schallschutz gegen
Verkehrsgerdusche) Bericht Nr. 224138 / 5 vom 15.01.2026

Teil IV: Fachgutachten Buro KOKAI vom 13.05.2025 (FlieBweganalyse)

Teil V: Fachgutachten Buro GHB vom 08.08.2025 (Hydrogeologisches Gutachten)

Beigefiigt:
Begriindung zum Bebauungsplan in der Fassung vom 15.01.2026

1

Konzept Biro Ulherr, Augsburg zur NW-Be‘seitigun’g vom 05.12.2025
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Ziegelbreite”
Satzung in der Fassung vom 15.01.2026

B)

Textliche Festsetzungen / Planungsrechtliche
Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung

Das Gebiet innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes wird entsprechend der

Darstellung in der Planzeichnung als Allgemeines Wohngebiet WA im Sinne des § 4
Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. Zulassig sind ausschlief3lich Wohngebdude und
deren Nebenanlagen.

MaR der baulichen Nutzung

2.1

22

23

GR

Wandhéhe

Hohe Nebengebaude

Grundflache GR der oberirdischen Wohngeb&aude als HéchstmalR.
Die Grundflache GR der oberirdischen Wohn- und Nebengeb&ude
im Geltungsbereich ist gemafl Planeintrag / Nutzungsschablone
fur jedes einzelne Baufeld begrenzt. Geman §19 Abs. 4 BauNVO
darf die zuldssige Grundflache durch die Grundflachen der
baulichen Anlagen fur Zufahrten, Stellplatze und Wege um bis zu
50 % uberschritten werden. Zufahrten, Steliplatze und Wege sind
auch auBerhalb der Baugrenzen zul&ssig.

Die Grundflache GR2: der Tiefgarageh einschlieBlich der TG-
Rampen und Zugénge wird auf 5.250 m? begrenzt.

Die hochstzulassige Wandhéhe WH der Geb&aude wird gemaf
Planeintrag (Nutzungsschablone) festgesetzt. Untere
Bezugshohe ist die FertigfuBbodenhéhe des Erdgeschosses.
Oberer Bezugspunkt ist der Schnittpunkt der AuBenwand mit der
auBeren Dachhaut.

Die Nebengebaude durfen eine Gesamthéhe von 3,50 m nicht
Uberschreiten. Untere Bezugshothe der Nebengebdude ist das
fertige Gelédnde gemessen am Eingangsbereichs des
Nebengebaudes. Obere Bezugshohe ist der hochste Punkt der
Attika.
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Ziegelbreite”

Satzung in der Fassung vom 15.01.2026

24

25

26

2.7

Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflache

31

3.2

3.3

34

|

Firsthdhe

Geschosse

OK FFB EG

Wohneinheiten

o)

/\
/N

Die hochstzulassige Firsthohe FH der Gebaude wird gemafn
Planeintrag  (Nutzungsschablone) festgesetzt. Technische
Bauteile wie z.B. Schornsteine oder PV-Anlagen durfen die
Firsthohe um bis zu 1,00 m Uberschreiten. Untere Bezugshdhe ist
die FertigfuBbodenhdhe des Erdgeschosses.

Es sind maximal 3 Voligeschosse zuldssig, wobei das dritte
GeschoR im Dachgeschof liegen mul.

Die FertigfuBbodenhodhe des Erdgeschosses ist durch Planeintrag
fur jedes Baufeld der Wohngeb&ude festgesetzt. Beim Bau von
Reihenhausern ist eine einheitliche OK FFB EG der berithrenden
Grundstiicke herzustellen.

Die FertigfuRbodenhéhe der Nebengebaude und
Tiefgaragenzugdnge muss sich am  nachstgelegenen
Wohngebéaude orientieren.

Die hochstzulassige Anzahl von Wohneinheiten ist durch
Planeintrag (Nutzungsschablone) fur jedes Baufeld festgesetzt.

y
1 ' by

‘offene Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 2 BauNVO,;

Nr. 3.3. PlanzV).

Einzelhduser zulassig (§22 BauNVO) als Mehrfamilienhduser

Hausgruppen (Reihenhauser) zulassig (§22 BauNVO)

Baugrenze (§23 Nr. 3 BauNVO)

3.5 Nebenanlagen auerhalb der festgesetzten Baugrenzen

Far Nebengeb&dude zur Unterbringung von Fahrradstellplatzen
und / oder Abfallbehaltnisse sind im WA1 in der Planzeichnung
eigene Baufelder dargestellt.
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Ziegelbreite”
Satzung in der Fassung vom 15.01.2026

3.5 Abstandsflachen

3.6

Die Baufelder der Nebengebdude diurfen mit den Tiefgaragen
unterbaut werden.

Nebenanlagen gem&R § 14 Abs. 1 BauNVO (z. B. Gartenh&user,
etc.) mit einer Einzelgrundflache gréBer 10 m? sind aulerhalb der
festgesetzten Baugrenzen generell unzuléassig.

Es gelten die Abstandsflachenregelungen der BayBO.
in allen Baufeldern gilt: Hauptfirstrichtung wahlweise fur das Dach

des Hauptgeb&dudes, jedoch nur Uber die langere Seite des
Hauses zul&ssig (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB).

4. Stellplatze und Garagen

4.1

4.2

4.3

4.4

Zahl der Stellplatze

Bodenversiegelung

Umgrenzung der Flédchen fir Tiefgaragen (einschl. Ein- und
Ausfahrt). Es ist nur jeweils eine kombinierte Tiefgaragenein-
/Ausfahrt je Tiefgarage zuldssig. Die Decke der Tiefgaragenein-
/Ausfahrt ist extensiv zu begriinen.

Umgrenzung der Flachen fur Garagen / Carports und Stellplétze
aulerhalb der Baugrenzen. Garagendacher sind extensiv zu
begriinen. Garagen und. Stellplatze auBerhalb, der dafur
gekennzeichneten Fiachen sind unzuldssig. Garagen oder
Carports durfen nur errichtet werden, sofern ein Mindestabstand
von 5,0 m zur nachstgelegenen o6ffentlichen Verkehrsflache
eingehalten wird. Steliplatze koénnen unmittelbar an der
offentlichen Verkehrsflache errichtet werden, missen dann aber

eine Mindestlange von 6,0 m aufweisen.

Es gilt die Stellplatzsatzung der Gemeinde Polling.

Der Oberflachenbelag der neu hergesteliten oberirdischen
Stellplatze muss wasserdurchléssig sein (Ausfuhrung als Rasen-
Gitterstein, Rasenpflaster mit begriinten Fugen, Schotter-Rasen,
Drain Pflaster etc.). Das anfallende Oberflachenwasser darf nicht
auf den 6ffentlichen Grund geleitet werden, sondern ist vollstandig
auf dem Baugrundstiick flachig zu versickern.
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Ziegelbreite*
Satzung in der Fassung vom 15.01.2026

4.5 Erduberdeckung TG Tiefgaragen, soweit nicht tiberbaut, sind mit einer Erdtiberdeckung

von mind. 0,6 m zu versehen.

Bauliche Gestaltung

5.1 Dachform, Dachneigung der Hauptgeb&aude
SD Dachform Satteldach, Dachneigung 33 — 38 °.

Dachform, Dachneigung der Nebengeb&ude + Garagen/Carports
FD Dachform Flachdach 0-5 °

5.2 Bedachung Die Dachdeckung der Hauser im WA1 ist in einer Farbe einheitlich
zu gestalten. Die Dachdeckung der Hausgruppen im WA2 ist in
einer Farbe jeweils einheitlich zu gestalten.

Photovoltaik-Anlagen sind zul&ssig.
Nebengebdude sind mit extensiv begrintem Flachdach

auszufuhren.

5.3 Geléndeveranderungen
Abgrabungen und Aufschittungen zum  Zwecke der
Geldndemodellierung  sind  generell  unzuladssig. Davon
| : , ausgenommen sind  Angleichungen im, Bereich von
Nachbargrundstiicken. Ferner ist davon ausgenommen die
Herstellung von Retentionsbecken.

Griinordnung

Vegetationsflachen

Die unbebauten Grundstiicksflachen — auch innerhalb der Baugrenzen — sind gértnerisch zu
gestalten, sofern sie nicht als Geh- und Fahrflache, sowie als Terrasse oder Stellplatz bendétigt

werden (hierzu zahlen auch Flachen iber der Tiefgarage).

Mit Einreichen des Bauantrags, des Antrags auf Genehmigungsfreistellung oder Antrag auf
Nutzungséanderung ist ein Freiflachengestaltungsplan im Mafstab 1:100 vorzulegen.

Zulgssig sind ausschlieBlich heimische Gehoélze.
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Ziegelbreite®
Satzung in der Fassung vom 15.01.2026

Anpflanzungen gemiaR § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

6.1 Baumpflanzungen

WA1: Es sind mindestens 25 heimische Baume (Klein- und/oder Mittelbdume) auf dem
Grundstuck zu pflanzen.

Pflanzqualitat: mind. 3 x v, m.B., STU mind. 16 — 18

WA2: Es sind mindestens 12 heimische B&ume (Klein- und/oder Mittelbdume) auf dem
Grundstiick zu pflanzen.

Pflanzqualitat: mind. 3 x v, m.B., STU mind. 16 — 18

Ein Anteil von 40% fur die Pflanzung von Obstbdumen ist zul&ssig
Pflanzqualitat: mind. 3 x v, m.B., STU mind. 10 — 12 cm, Hoch- oder Halbstamm

6.2 Heckenpflanzungen

Fur einheitliche Heckenpflanzungen sind Arten aus folgender Pflanzenliste vorgeschrieben:
Carpinus betulus Hainbuche

Fagus sylvatica Rotbuche

6.3 Strauchpflanzungen
Pflanzqualitat: mind. 2 x v, Héhe 100-150vm

6.4 Fertigstellungstermin der Pflanzung
Der Fertigstellungstermin ist spatestens eine Vegetationsperiode nach der Nutzungsaufnahme

des letzten Gebaudes: Ausgefallene Geholze sind in der jeweils festgesetzten Pflanzqualitét eine *
Vegetationsperiode nach Ausfall zu ersetzen.

Abwasserbeseitigung (Schmutz- / Regenwasser)

Die Niederschlagswasserbeseitigung muBl vollstédndig durch Versickerung im Plangebiet
erfolgen. Schmutzwasser ist in den gemeindlichen Schmutzwasserkanal einzuleiten.
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Ziegelbreite*
Satzung in der Fassung vom 15.01.2026

8.

Ortliche Bauvorschriften

8.1 Gestaltung der Gebdude
Die Gebaude der Hausgruppen im WA2 sind parallel zur Grundstiicksgrenze oder
Stralenbegrenzungslinie auszurichten. Die Geb&ude der Einzelhduser im WA1 sind zueinander
parallel auszurichten. Verkleidungen, auBer Holzeinschalungen, sind nicht zul&ssig.
Naturstammhaéuser sind nicht zulassig.
Es sind nur Baustoffe und Anstriche in hellen oder abgeténten Farben an Geb&udeaullenflachen
zugelassen. Grelle und leuchtende Farben, wie z.B. die RAL-Farben 1016, 1026, 2005, 2007,
3024 und 3026, 4000, 6032, 6037, 6038 sowie dauerhaft reflektierende Materialien sind flr
Auflenwénde nicht zulassig.
Als Dachdeckung fiir geneigte Dacher sind nur Dachplatten in Rot-, Braun- oder Grauténen sowie
Schwarz zuldssig. Die Dachdeckung ist in einer Farbe einheitlich zu gestalten. Flachdécher sind
extensiv zu begriinen oder als sog. ,Retentionsdach” auszufihren.
Fur Wintergérten und untergeordnete Anbauten sind neben dem Material des Hauptdaches auch
Glas und Metall zulassig.
Ausgenommen hiervon sind Anlagen zur Nutzung von Solarenergie (als unmittelbare
Dachdeckung oder an Fassaden). Die Fassaden der Geb&ude sind ansonsten ausnahmslos mit
verputzter Oberflache und/oder Holzverschalung auszufiihren. Sichtbetonoberflachen und
Metaliverkleidungen sind nur in Ausnahmeféllen zuléssig.
Der Dachuberstand wird festgesetzt auf:

giebelseitig 0,00 — 1,0 m (Mindest- bzw. Hochstmafd)

" traufseitig 0,00 ~1,0m (Mindest- bzw. Héchstma‘f&)

8.2 Dachaufbauten / Dacheinschnitte / Balkone / Loggien

Balkone / Loggien

Bereich Balkon zuléssig Loggien zuldssig Dacheinschnitte
zuldssig

WA1 (MFH) ja ja ja

WAZ2 (RH) ja nein nein

8.3 Einfriedungen und Gestaltung Schallschutzwand

Die Einfriedungen durfen zu 6ffentlichen Verkehrsflachen oder &ffentlichen Grinflachen eine
maximale Hoéhe von 1,20 m nicht Uberschreiten. Es sind nur Holzlatten, Holzbretter-,
Holzstabziune oder Z&une mit Stahlistédben zugelassen. Fullungen der Einfriedungen — egal in
welcher Ausfiihrung — sind nicht zugelassen. Sockel sind tiber die natlrliche Gelandehdhe nach
Méoglichkeit zu vermeiden, aufer bauliche Belange erfordern es. Die Durchiassigkeit fur Kieintiere
muf} soweit méglich gewéhrleistet sein, der Abstand Boden-Zaun-Unterkante mu? mindestens
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Ziegelbreite*
Satzung in der Fassung vom 15.01.2026

10.

15 cm betragen. Zwischen den Grundsticken kénnen auch Maschendrahtzdune errichtet
werden. '
Massive Einfriedungen in Form von Beton- oder Mauerwerksbauten oder Gabionen usw. sind
nicht zugelassen, auRer bauliche Belange (z.B. Uberwindung Héhenunterschied) erfordern es.
Die Einfriedungen, insbesondere zwischen den Grundstiicken sind wirksam mit heimischen
Gehélzen zu hinterpflanzen.

Die erforderliche Schallschutzwand zur Weilheimer Strafe hin stellt keine Einfriedung dar und ist
den Anforderungen entsprechend auszubilden. Die Schalischutzwand ist in Holzausfiihrung
herzustellen und mindestens teilweise zu begriinen (Richtwert 30%). In Absténden von rd. 25 —
30 m sind Baume entsprechend der Pflanzliste auf der Westseite der Schallschutzwand
anzupflanzen (bevorzugt Wuchsklasse 1).

8.4 Versorgungsanlagen
Ver- und Entsorgungsanlagen, einschlieBlich Strom- und Telefonleitungen sind vorbehaltlich
anderer gesetzlicher Regelungen unterirdisch zu fuhren.

Starkregen und Oberflachenabfluss

Der Vorhabentrager muss eine FlieBweganalyse des PLAN-Zustandes im Rahmen des
Bauantrages vorlegen, in der nachgewiesen ist, dass durch das Bauvorhaben keine negativen
Auswirkungen auf die Umgebungsbebauung entstehen. Als Berechnungsgrundlage ist ein 100-
jahrliches Regenereignis anzusetzen. Hierbei ist insbesondere zu bericksichtigen, dass an der
Nordseite des Plangebietes ein Notwasserweg erforderlich sein kann. Ein Notuberlauf aus dem
Plangebiet hinaus ist nur mit besonderer Zustimmung der Gemeinde Polling und in Abstimmung
mit dem Wasser- und Bodenverband Polling zuldssig. Das Volumen des festgesetzten
Retentionsbeckens muB tiber das hierbei errechnete Rickhaltevolumen hinaus einen Puffer von
rd. 30 % aufweisen.

Immissionsschutz

In der Planzeichnung sind die Bauraume mit maRgeblichen Auienlarmpegeln gleich oder gréRer
61 dB(A) (vgl. Gutachten IB Greiner vom 19.11.24, Abbildung, Anhang A, Seite 3 oben) sowie
mit Beurteilungspegeln gréRBer 49 dB(A) nachts (vgl. Gutachten IB Greiner vom 19.11.24
Abbildung, Anhang A, Seite 3 unten) nicht gesondert gekennzeichnet. Die betreffenden Bereiche
sind dem Gutachten des IB Greiner vom 19.11.24 verbindlich zu entnehmen.
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Ziegelbreite*
Satzung in der Fassung vom 15.01.2026

Die Lage der abschirmenden Schallschutzwande gemaf Planzeichnung (vgl. Gutachten 1B
Greiner vom 19.11.24, Abbildung im Anhang A, Seite 2) ist im Rahmen eines Korridors von
beidseitig je 1,5 m verbindlich. Bei Abweichungen hiervon ist eine neue Schalltechnische
Untersuchung durchzufthren.

Festsetzungen durch Text

SchallschutzmafBnahmen am Gebdude

Bei der Errichtung, Anderung und Nutzungsanderung von Gebauden sind die Anforderungen an

den Schallschutz gegen AuRenldrm gem&R der DIN 4109-1:2018-01 entsprechend den

Regelungen unter Punkt A 5.2 der Bayerischen Technischen Baubestimmungen in der jeweils

baurechtlich eingefiihrten Fassung einzuhalten.

An Fassadenflachen mit blau gekennzeichneten Bereichen (siehe Abbildung folgende Seite) mit

Beurteilungspegeln, verursacht durch Verkehrslarm nachts berechnet nach 16. BiImSchV, von

Lrnacnts > 49 dB(A) (vgl. Gutachten IB Greiner vom 15.01.2026, Anhang A, Seite 3 unten) sind

zum Beluften notwendige Fenster von nachts schutzbedirftigen Aufenthaltsraumen (Schlaf- und

Kinderzimmer) nur zuldssig, wenn

a) der jeweilige schutzbedurftige Aufenthaltsraum durch ein weiteres Fenster an einer
Fassadenflache mit einem Beurteilungspegel von Lrnachts £ 49 dB(A) beluftet werden kann
oder

b) vor mindestens einem Fenster des schutzbedurftigen Aufenthaltsraumes bauliche
SchallschutzmaRBnahmen wie Vorbauten (bspw. vorgehéngte Fassaden, verglaste Loggien,

' Laubengange, Kalte Wintergarten) oder besondere Fensterkonstruktionen vorgesehen'
werden und dadurch sichergestellt ist, dass vor den Fenstern von Schlaf- und
Kinderzimmern dann ein Beurteilungspegel von Lrnachts < 49 dB(A) eingehalten wird oder

c) fur den schutzbedurftigen Aufenthaltsraum eine schallddmmende zentrale oder dezentrale
Loftungsanlage vorgesehen wird, wobei die Anforderungen an Bauschall-ddmm-MaRe von
AuRenbauteilen einzuhalten sind und ein Innenraumpegel von Lpin = 30 dB(A) nachts nicht
Uberschritten wird.
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Erforderiiche Schallschutzmallnahmen gegen Verkehrsgerdusche
{Nachtzeit > 40 dB(A) ~ Beiftung schutxbedisfoger Aufenthaltsriurhe wishrend der Naschizet)
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Aus Gutachten IB Greiner, Anhang A, Verkehrsgeréusche zur Nachtzeit

An Westfassaden sind dem Wohnen zugeordnete AuBenwohnbereiche wie Terrassen, Balkone,

' Loggien, etc. im 1. OG und 2.0G der westlichen Gebaudezeile nur zuldssig, wenn durch
geeignete bauliche SchallschutzmaRnahmen wie z.B. eine Verglasung / Teilverglasung
sichergestellt ist, dass im geschlossenen / teilgeschlossenen Zustand hinter dem Vorbau im
AuBenwohnbereich ein Beurteilungspegel von 62 dB(A) tagstiber nicht Uberschritten wird.

Schallschutzmafnahmen an der StraBe
Entlang der Weilheimer Strale ist eine beidseitig absorbierende Schallschutzwand mit einer
Hohe von 2,5 m u(ber dem Straenniveau zu errichten (siehe Planzeichnung). Die

Schallschutzwand muss eine Luftschallddmmung von mindestens 24 dB aufweisen.

Schallschutz an der Tiefgarage

Tiefgaragenrampen sind vollstandig einzuhausen. Die Innenwénde der sudlichen
Tiefgaragenrampe (ab 1m Hohe Uber FOK) und deren Decke sind schallabsorbierend
auszufthren bzw. zu verkleiden (ein Schallabsorptionskoeffizient von a > 0,5 bei 500Hz wird
empfohlen). Die baulich-technischen Einrichtungen (Abdeckungen, Rolltor, Regenrinne, usw.)
sind dem Stand der Larmminderungstechnik entsprechend auszufihren.
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C)

Textliche Hinweise

1. Immissionsschutz:

Neben den Immissionen aus Fahrverkehr der umgrenzenden Strallen ist zu beachten:

Die Erwerber, Besitzer und Bebauer der Grundstlicke im Geltungsbereich haben die
landwirtschaftlichen Emissionen der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flachen, die aus
ordnungsgemafer Bewirtschaftung und Bearbeitung stammen (L&rm-, Geruchs- und
Staubeinwirkungen), entschadigungslos hinzunehmen. Die Belastungen bewegen sich bei
ordnungsgemaRer Bewirtschaftung im Rahmen des ,landldufig ortstiblichen® und sind unter
dieser Voraussetzung mit ,WWohnen im landlichen Raum® vereinbar.

Besonders wird darauf hingewiesen, dass mit zeitweiser Larmbelédstigung — Verkehrsldrm aus
dem landwirtschaftlichen Fahrverkehr auch vor 6.00 Uhr morgens zu rechnen ist. Zudem sind
samtliche Larmbeeintrachtigungen jeglicher Art, z.B. wahrend der Erntezeit (Mais-, Silage- und
Getreideernte, evtl. Zuckerrlibenernte) auch nach 22.00 Uhr zu dulden. Die Beeintrdchtigungen

aus der Landwirtschaft kdnnen auch an Sonn- und Feiertagen auftreten.

Den Festsetzungen zum Thema Immissionsschutz liegt die schalltechnische Untersuchung
Bericht Nr. 224138 / 5 vom 15.01.2026 des Ingenieurbiros Greiner zum Thema
Verkehrsgerausche zugrunde.

Ergénzend zu der Festsetzung durch Text ist sind folgende Punkte zu beachten:

- Zur Voreinschatzung der erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-Mafte R'w,ges
der AuRenbauteile von schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen nach DIN 4109-1:2018-01 sind in
o\.g. Untersuchung die hochsten zu erwartenden rﬁaf&gebl‘ichen Aulzenlérm\pegel aufgrund der
Verkehrsgerdusche dargestellt. Gegebenenfalls sind zuséatzlich Gewerbegerédusch-immissionen
zu bericksichtigen (vgl. Gebaudeldrmkarte im Anhang A, Seite 3 oben).

- Das mindestens einzuhaltende gesamte bewertete Bau-Schalldamm-MaR von AuRBenbauteilen
von schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen betragt:

- Rwges = 30 dB fir Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Ubernachtungsrdume in
Beherbergungsstétten, Unterrichtsraume, Burordume und Ahnliches

2. Denkmalschutz

Alle Beobachtungen und Funde (auffillige Bodenverfarbungen, Holzreste, Mauern,
Metallgegenstédnde, Steingerate, Scherben aus Keramik oder Glas und Knochen) missen
unverzlglich, d.h. ohne schuldhaftes Zégern, der Unteren Denkmalschutzbehdrde oder dem
Bayerischen Landesamt fur Denkmalpflege mitgeteilt werden.

Solche Entdeckungen unteriiegen nach Art. 8 Abs 1-2 DSchG (Denkmalschutzgesetz) der
gesetzlichen Anzeigepflicht. Der betroffene Personenkreis (Eigentiumer oder Besitzer der
Grundstticke, Bauunternehmer und 6rtliche Bauaufsicht) ist entsprechend auf die gesetzlichen

Vorschriften zum Auffinden von Bodendenkmaélern hinzuweisen.
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Art. 8 Abs. 1 DSchG:

Wer Bodendenkmaler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzuglich der Unteren
Denkmalschutzbehérde oder dem Landesamt fur Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige
verpflichtet sind auch der Eigentiimer und der Besitzer des Grundstiickes, sowie der
Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geflihrt haben. Die Anzeige eines
der Verpflichteten befreit die Ubrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund
gefuhrt haben, aufgrund eines Arbeitsverhéltnisses teil, so wird er durch Anzeige an den
Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 DSchG:
Die aufgefuhrten Gegensténde und der Fundort sind bis zum Ablauf einer Woche nach der
Anzeige unveradndert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehérde die

Gegenstande vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

3. Erneuerbare Energien:

Die Gemeinde Polling mochte weiter die Nutzung der erneuerbaren Energien vorantreiben. Die
Ausristung der Gebaudetechnik mittels ressourcenschonender Heizsysteme wie z.B.
Warmepumpen als auch die Dammung der Wohngeb&ude - auch Uber die Anforderungen des
aktuellen GEG hinaus — wird von der Gemeinde Polling ausdriicklich begruft. Okologische
MaRnahmen auf dem Baugrundstiick werden ebenfalls begrufit. Die Errichtung von
E-Ladestationen fur Pkw und Fahrrad soll gepruft werden. . ' '
Photovoltaik-Anlagen sind so zu errichten, dass eine unnétige Blendwirkung der Anlagen auf die
umliegende (Wohn-) Bebauung vermieden wird.

4.1 Schutz vor Uberflutungen in Folge von Starkregen / Hochwasser:

In Folge von Starkregenereignissen kénnen im Bereich des Bebauungsplanes Uberflutungen
nicht ausgeschlossen werden. Um Schaden zu vermeiden sind bauliche VorsorgemafRnahmen
zu treffen, die das Eindringen von oberflachlich abfliessendem Wasser in Erd- und
Kellergeschosse dauerhaft verhindert. Eine Sockelhthe von mind. 20 cm Uber der
(néchstgelegenen) Fahrbahnkante wird empfohlen. Keller und Tiefgarage sollten wasserdicht
und auftriebssicher ausgefuhrt werden. Tiefgaragenzufahrten sollen so ausgebildet werden, dass
ein oberflachlicher Abfluss nicht in die Tiefgaragen eindringen kann. Kellerfenster sowie
Kellereingangstiiren sollten wasserdicht und/oder mit Aufkantungen, z.B. vor Lichtschéchten,
ausgefuhrt werden. Die Geb&udetechnik, insbesondere die Heizungs-, Abwasser- und
Elektroinstallation muss an das Extremhochwasser HQextrem angepasst sein. Die
gekennzeichneten Flachen fur die Hochwasserbelange sind freizuhalten. Anpflanzungen, Zdune

sowie die Lagerung von Gegenstanden, welche den Abfluss behindern oder fortgeschwemmt

Seite 15 von 20



Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Ziegelbreite”
Satzung in der Fassung vom 15.01.2026

kénnen, sind verboten.

4.2 Grundwasser

Die Erkundung des Baugrundes einschl. der Grundwasserverhéltnisse obliegt grundsétzlich dem
jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- oder Hang- und
Schichtenwasser sichern muss.

Sind im Rahmen von Bauvorhaben MaRnahmen geplant, die in das Grundwasser eingreifen (z.B.
Grundwasserabsenkungen durch Bauwasserhaltung, Herstellen von Grundungspféhlen oder
Bodenankern mittels Injektionen), so ist rechtzeitig vor deren Durchfihrung mit der
Kreisverwaltungsbehérde bezuglich der Erforderlichkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis
Kontakt aufzunehmen.

4.3 Altlasten / Bodenschutz

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen keine bekannten Altlastenverdachtsflachen.
Soliten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auf-falligkeiten des Bodens
festgestelit werden, die auf eine schadliche Bodenverédnderung oder Altlast hindeuten, ist
unverziglich das Landratsamt zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG).
Der Aushub ist z.B. in dichten Containern mit Abdeckung zwischenzulagern bzw. die
AushubmafRnahme ist zu unterbrechen bis der Entsorgungsweg des Materials geklart ist.

4.4 Niederschlagswasserbeseitigung

Grundlage der Berechnungen und Nachweise der Niederschlagswasserbeseitigung ist der®
Ansatz eines 100-jahrigen Regenereignisses. Mit Einreichen des Bauantrags, des Antrags auf
Genehmigungsfreistellung oder des Antrags auf Nutzungsénderung sind Nachweise und
Planungen der Niederschlagswasserbehandlung vorzulegen. Durch eine flachensparende
Bauweise und ErschlieRung, durch eine Begriinung der nicht tberbaubaren Grundstiicksflachen
und durch den Einsatz wasserdurchlassiger Belége soll der Anteil an abflusswirksamen Fléchen
im  Plangebiet minimiert werden. Dartber hinaus soll das nicht verschmutzte
Niederschlagswasser vor Ort weitestméglich Uber die belebte, d.h. bewachsene Bodenzone in
den privaten Grunflachen versickert werden. Sofern der Untergrund eine derartige Versickerung
nicht zulasst, sind andere Versickerungstechniken, wie Rigolen- oder Muldenversickerung
anzuwenden. Rohr- oder Schachtversickerung sind unzuléssig. Bei der Planung und Ausfithrung
der Sickeranlagen ist das DWA Arbeitsblatt A 138 ,Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur
Versickerung von Niederschlagswasser* der Abwassertechnischen Vereinigung e. V. in der
jeweils gultigen Fassung anzuwenden. Rechtzeitig vor Planung und Dimensionierung der
Niederschlagswasserversickerung sind zwingend Sickerversuche durchzufiihren. Grundsétzlich
sind fur die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser die
Anforderungen der ,Verordnung Gber die erlaubnisfreie schadiose Versickerung von
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gesammeltem Niederschlagswasser” (Niederschlagswasserfreistellungs-verordnung - NWFreiV)
zu beachten. Ist die NWFreiV nicht anwendbar, ist ein wasserrechtliches Verfahren
durchzuflihren. Die Unterlagen sind bei der Kreisverwaltungsbehérde einzureichen. Die Eignung
der Bodenverhaltnisse im Geltungsbereich des Bebauungsplanes fur eine Versickerung muf3 vor
der Planung der privaten Entwasserungsanlagen durch geeignete Sachversténdige Uberpriift
werden.

5.1. Ruckstau aus dem Kanalnetz

Bei der Erstellung der HausanschlufRkanégle / Grundstiicksentwésserung mit Anschlul an die
offentliche Kanalisation sind — insbesondere zur Verhinderung von Riickstauereignissen — die
entsprechenden DIN-Normen zu Entwasserungsanlagen fir Geb&ude und Grundstiicke zu
beachten. Geeignete Schutzvorkehrungen sind vorzusehen.

5.2 Hausliches Schmutzwasser

Samtliche Bauvorhaben sind an die 6ffentliche Schmutzwasserkanalisation anzuschlieen

6. Insektenschutz / Beleuchtung

Zum Schutz nachtaktiver Insekten und Flederméuse ist die Nutzung von Beleuchtungen im Freien
auf ein Minimum zu reduzieren (z.B. Nachtabschaltung, keine Verwendung von Himmeistrahlern)
sowie so zu gestalten, dass Tiere moglichst nicht gestért und geschédigt werden kénnen (z.B.
Verwendung “insektenfreundlicher* Leuchtmittel usw.).

7. Pﬂapzungen / Mutterboden . | . '
Der Muﬁerboden ist gemaR § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung

und Vergeudung zu schiitzen. Bei Oberbodenarbeiten sind die Richtlinien der DIN 18 320, DIN

18 915 und DIN 18 300 zu beachten.

DIN 18 320: Grundséatze des Landschafisbaus (Ausgabe 2019-09)

DIN 18 915: Bodenarbeiten fir vegetationstechnische Zwecke (Ausgabe 2018-06)

DIN 18 300: Erdarbeiten (Ausgabe 2019-09)

Pflanzlisten
Pflanzliste Baume

Badume Il. Wuchsklasse

Arten wie:

O Acer campestre (Feld-Ahorn)
[0 Carpinus betulus (Hainbuche)

0O Prunus avium (Vogel-Kirsche)
O Sorbus aria (Mehlbeere)
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Bdume lll. Wuchsklasse, Kleinbdume (Hochstamm)

Arten wie:

U Acer campestre "Elsrijk’ (Feld-Ahorn Elsrijk)
0 Crataegus lavallei *Carrieri’ (WeiRdorn)

0 Malus i.S. (Zier-Apfel)

J Prunus i.S. (Zier-Kirsche)

0 Sorbus aucuparia (Vogelbeere)

Obstbdume Ill. Wuchsklasse, (Hochstamm/Halbstamm)

Arten wie:

Schénberger Zwetschge, Buhler Frihzwetschge, Doppelte Philipsbirne, Bayerische
Weinbirne, Prinzessin Marianne, Herzogin Elsa, Késtliche von Charneu, Pollinger
Klosterapfel, Himbsels Rambur, Batull, Pfirsichroter Sommerapfel, Rote Sternrenette,
Roter Dortmunder, Schéner von Gebenhofen, Galloway Pepping, Oberlausitzer
Muskatrenette, Roter Margaretenapfel, Weier Wintertaffet, Schéner von Nordhausen
sowie die Lokalsorten aus dem Projekt ,Apfel.Birne.Berge*

Pflanzliste Stréucher

Arten wie:

00 Cornus mas : (Kornelkirsche)

O Crataegus monogyna (Weikdorn)

0O Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)

0O Corylus avellana (Haselnuss)

O Euonymus europaea (Pfaffenhitchen)

O Lonicera xylosteum (gewdhnl. Heckenkirsche)
O Ligustrum vulgare (Liguster)

0 Salix caprea (Salweide)

[0 Sambucus nigra (Holunder)

O Viburnum lantana (wolliger Schneeball)

\ A \
N b | I

Das Anbringen/integration von Nistgelegenheiten fiir Gebsudebriter wird empfohien.

DIN 18920 und R-SBB zum Baumschutz der benachbarten Bestandsbdume auf Baustellen ist zu
beachten und einzuhalten. Insbesondere sind vor Beginn der Erd-, Abriss- und/oder Bauarbeiten
zum Schutz der Kronen- und Wurzelbereiche von Badumen (Kronentraufe zuzuglich 1,50 m)
ortsfeste Baumschutzzdune zu installieren und dauerhaft wahrend der Bauzeit zu erhalten. Vor
Beginn der Erdaushubarbeiten sind im Wurzel-bereich von Baumen Wurzelschutzvorhénge nach
DIN 18920 zu erstellen und wahrend der Bauzeit regelméfRig zu bewéssern. Bei baulichen
Anlagen, die den Wurzelbereich von Baumen (Kronentraufe zuziglich 1,50 m) tangieren, sind
senkrechte VerbaumaRnahmen (Berliner Verbau, Torkred-Spritzwand, 0.4.) vorzunehmen. Die
Wurzelbereiche der zu erhaltenden Bestandsbdaume durfen nicht Gberfullt werden.

Zur Foérderung des Artenreichtums sind vegetationsfreie oder —arme Kies- und Splittbeete nur auf
max. 1% der Grundstiickflache zuléssig. Struktur- und florenreiche Steingartenanlagen sind von
der Festsetzung nicht betroffen.

Die Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstédnde nach dem Bayerischen Nachbarrecht (AGBGB)
ist bei allen Geholzpflanzungen zu beachten.
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8. Barrierefreiheit

Bereits beim Neubau ist an spatere Lebensumsténde und -situationen zu denken. Dies erspart
nachtrégliche, aufwendige und teure Umbauten und erméglicht einen méglichst langen Verbleib
im eigenen Heim und ist schon jetzt eine starke Erleichterung im alltaglichen Leben. So kénnen
bei Neubauten beispielsweise bereits die ausreichende Breite von Tiren und Durchg&ngen
bertcksichtigt werden. Zugange solliten barrierefrei ausgefuhrt werden, ausreichend
Bewegungsflachen in Badern, Schlafzimmern, Kichen etc. zur Verfugung stehen und dartber
hinaus soliten Treppenhduser und -aufgadnge entsprechend ausgefuhrt werden (méglichst
geradlinig, mit Zwischenpodest oder geradlaufiger Treppe). Barrierefreies Bauen nimmt kinftig
einen immer groReren Stellenwert ein. So soll u.a. Senioren ein mdglichst langes und
selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wanden ermdéglicht werden. Barrierefreiheit ist
jedoch auch unabhéngig von Alter oder kérperlichen Beeintrachtigungen zu verstehen. Eine
Optimierung der Wohnqualitét geht mit barrierefreien Bauausfihrungen einher. Belastungen und
Schwierigkeiten im alltiglichen Leben (z.B. Kinderwagen, gebrochenes Bein, Eink&ufe in das
Haus bringen und vieles mehr) lassen sich vielfach durch eine barrierefreie Gestaltung reduzieren
oder sogar vermeiden. Mit einem barrierefrei ausgestalteten Wohnraum ist es méglich, in
verschiedenen Lebenssituationen und -phasen das eigene Heim weiterhin zu nutzen und nicht
auf andere Alternativen ausweichen zu missen. Ein steigender Nutzerkomfort sowie die
Sicherheit im Alltag gehen mit den Vorziigen einher.

In der Bayerischen Bauordnung (BayBO) sind die Weichen zum barrierefreien Bauen bereits
gestellt: Beim Bau von Wohnungen ist Art. 48 BayBO zu beachten, der die Verpflichtung zur
Herstellung der Barrierefreiheit enthalt. Um diese Vorschrift zu konkretisieren, hat das
Staatsministerium des Innern die neuen Planungshormen zum barrierefreien Bauen, DIN 18040
Teile 1 und 2, als Technische Baubestimmungen eingefilhrt. Sie sind ab dem 1. Juli 2013 als
bauordnungsrechtliche Anforderungen verbindlich.

Uber die Anwendung der Planungsgrundlagen in der Praxis informiert die Bayerische
Architektenkammer mit dem Staatsministerium des Innern in Leitfaden fur Architekten,
Fachingenieure und Bauherren. (Bayerisches Staatsministerium des Innern, fur Bau und
Verkehr). Link: http://www.din18040.de/

Die Bayerische Architektenkammer hat zudem zwei Beratungsstellen fiir behindertengerechtes
Planen und Bauen unter folgendem Link eingerichtet:

http://www.byak.de/start/architektur/barrierefreies-bauen
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D) Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss nach § 2 (1) BauGB
am 29.06.2023

Billigungs- und Auslegungsbeschluss Vorentwurf
am 19.12.2024

Fruhzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 (1) BauGB
vom 17.01.2025
bis 20.02.2025

Fruhzeitige Beteiligung der Behtrden und sonstiger Trager
offentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB vom 17.01.2025
bis 20.02.2025

Billigungs- und Auslegungsbeschluss des Entwurfes
am 30.10.2025

Offentliche Auslegung des Entwurfes nach § 3 (2) BauGB bei
der Gemeindeverwaltung vom 11.11.2025
bis 18.12.2025

Beteiligung der Behorden und sonstiger Trager offentlicher
Belange nach § 4 (2) BauGB vom 11.11.2025
) . bis 18:12.2025 ‘

[N i b

Satzungsbeschluss {ber den Entwurf in der Fassung vom
15.01.2026 nach § 10 (1) BauGB in der Sitzung am 15.01.2026

Bestétigung der Verfahrensvermerke Gemeinde Polling /. 2.2 e

" Martin Pape
(Erster Burgermeister)
Offentliche Bekanntmachung und Inkrafttreten § 10 (3) BauGB | Gemeinde Polling A1, 02 .202 6

Der Bebauungsplan mit Erlauterung wird seit diesem Tag zu

den Dienststunden im Rathaus zu jedermanns Einsicht

bereitgehalten und tber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft

gegeben. Der Bebauungsplan ist damit wirksam. Auf die

Rechtsfolgen des § 215 (1) BauGB ist hingewiesen worden. e RS
Martin Pape

(Erster Blirgermeister)
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1.

Anlass und Ziel der Planung

Der Gemeinderat der Gemeinde Polling hat am 29.06.2023 beschlossen, fur die Grundstiicke
Flur Nr. 1551/5 und 1551/10 Gemarkung Polling den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit
der Bezeichnung ,Ziegelbreite aufzustellen.

Im Geltungsbereich des gegenstandlichen Bebauungsplanes existiert bislang kein
Bebauungsplan.

Das Thema der Innenentwickiung durch Verdichtung im Bestand und Bebauung bislang
ungenutzter Grundstiicke im Innenbereich hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung
zugenommen, da es inzwischen allgemeiner Konsens ist, der Innenentwicklung den Vorrang
vor einem Bauen auf der grinen Wiese im Aulenbereich zu geben. Dies leistet einen
nachhaltigen Beitrag zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden, wahrend gleichzeitig
durch die Nutzung bereits vorhandener Infrastruktureinrichtungen Kosten und Ressourcen
gespart werden. Dies auert sich auch deutlich an den gednderten gesetzlichen Vorgaben. Ziel
der Planung ist es daher eine stadtebaulich und verkehrlich vertragliche Bebauung in diesem
Plangebiet zu regeln.

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,Ziegelbreite® plant die
Gemeinde Polling die Ausweisung eines Wohnbaugebietes. Damit soll fur die geplante
Wohnbebauung in Form mehrerer Mehrfamilienhduser und Reihenhduser im nérdlichen

Ortsgebiet die rechtliche Grundlage hergestellt werden.

Grundstickseigentimer und Vorhabenstrager fur die Realisierung der Bauleitplanung mit
Wéhngebéuden und Reihenhdusémn einschlieRlich Tiefgarage und Nebé'nanlagen ist das

Dominikanerinnenkloster St. Ursula, Klostergasse 3, 86609 Donauwdrth.

Grundiage der Baurechtschaffung fur die Wohnbebauung ist die erforderliche Realisierung

eines weiteren Bauvorhabens in Polling:
Hierzu beschreibt der Vorhabenstrager das Bauvorhaben ,Hospiz Polling* wie folgt:

»Erweiterung Hospiz Polling mit Errichtung Kinderhospiz*

Das stationare Hospiz in Polling mit derzeit 10 Betten besteht seit 2002 im Kloster Polling. Es
soll um 4 Beften erweitert werden. Fiir zwei weitere Beften laufen Gesprache mit den
Krankenkassen fiir ein Modellprojekt zur tageshospizlichen Versorgung. Der Hospizverein im
Pfaffenwinkel als Trager (ca. 1200 Mitglieder) betreibt seit 31 Jahren auch einen ambulanten
Hospizdienst mit 8 hauptamtlichen Mitarbeitern und ca. 170 gut ausgebildeten, ehrenamtlichen
Hospizbegleitern im gesamten Pfaffenwinkel. Aufgrund der Bestimmungen in der Verordnung
zur Ausfiihrung des Pflege- und Wohnqualitdtsgesetzes vom 27.07.2011 (ftir Hospize giiltig ab

2016) kann das Hospiz in den bestehenden Réaumlichkeifen nur mit einer
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Ausnahmegenehmigung bis maximal 2036 betrieben werden. Die anhaltend hohe Nachfrage
legt eine Erweiterung nahe, da zu unserem grofen Bedauern derzeit viele Menschen gar nicht
oder nicht zum richtigen Zeitpunkt aufgenommen werden kénnen. Sowohl die Ertiichtigung der
Raumlichkeiten als auch die Erweiterung sind im Bestandgebdude des Klosters nicht zu
realisieren. Deshalb ist vor allem die Verlegung und die Erweiterung auf 16 Géstezimmer in den
Neubau geplant. Das Hospiz an diesem Standort geniel8t weit liber den Pfaffenwinkel hinaus
einen ausgezeichneten Ruf. Das Kloster mit seinem schénen Garten und der spirituellen
Atmosphére ist der beste Rahmen fir schwerkranke Menschen jeden Alters und ihre
Angehdrigen

Seit 2019 plant der Hospizverein im Pfaffenwinkel e.V. die Realisierung dieses Bauvorhabens.
Zunéchst wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Das Ergebnis dieser Studie
schlagt einen Anbau an das Kloster Polling vor mit dem Kinderhospiz im Erdgeschoss und im 1.
OG und dem Erwachsenenhospiz im 2. und 3. OG. Der Hospizverein wird dabei alle bisher

angemieteten Fldachen im Altbau des Klosters weiter, z.T. umgebaut nutzen.

Die Genehmigungen der Krankenkassen fir diese Erweiterung bzw. Neugriindung liegen vor.
Der Einzugsbereich des Kinder- und Erwachsenenhospizes umfasst die Landkreise Bad T6lz-
Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau, den sidlichen Landkreis
Starnberg, den sidlichen Landkreis Landsberg a. Lech und den Landkreis Flrstenfeldbruck
(nur Kinderhospiz). Bauherr der Maf3nahme ist das Kloster Polling, Mieter und Betreiber des
Anbaus werden der Hospizverein im Pfaffenwinkel e.V., sowie die St. Martin Kinderhospiz
.. gGmbH Polling sein. Die BaumafRnahme soll (iber Spenden, Zuschiisse (u.a. von der Diézese
Augsburg) und dem Erids aus der Grundstiicksverwertung ,Ziegelbreite® finanziert werden.

Fazit:

Das Hospiz Polling hat einen tiberregional sehr guten Ruf gerade aufgrund seiner besonderen,
kiésterlichen Lage. Die Biirger in Polling, im Pfaffenwinkel und weit dartiber hinaus sind eng mit
dem Hospiz verbunden. Und sie verbinden es mit Hoffnung und Zuversicht auf professionelle,
spirituelle und menschliche Betreuung und Begleitung in ihrer lefzten Lebensphase fir sich und
ihre Angehdérigen. Hier erleben Menschen mehr als nur ein Klinikzimmer und das wiinscht sich
jeder, wenn es nicht mehr moglich ist, zuhause zu sterben. Es ist nur die zweitbeste Lésung,
aber wenn nicht anders méglich die Beste. Es geht um Menschen auf ihrem letzten Weg! Es
geht um Sterben ohne Angst, in Wilrde und Selbstbestimmung! Und es geht darum, dies in
Polling an dieser Stelle in bester Qualitdt u. langfristig zu erhalten und fir Kinder neu zu
ermoglichen!

Zur Teil-Finanzierung dieses Bauvorhabens ist die Realisierung der Wohnbebauung des

gegenstandlichen Bebauungsplanes wesentlicher Bestandteil.
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2,

Verfahren

Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen Bebauungsplan der
Innenentwickiung mit dem Ziel einer vertrdglichen Nachverdichtung. Es bestehen keine
Anhaltspunkte, dass der Bebauungsplan Beeintrachtigungen der FFH- oder Vogelschutz-
Richtlinie befiirchten lasst und die GréRe der nutzbaren Grundflache liegt weit unter dem vom
Gesetzgeber vorgegebenen Limit.

Somit wird er im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB durchgefthrt. Von der
Durchfiihrung einer Umweltpriifung kann im beschleunigten Verfahren gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1
BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB abgesehen werden, da diese Eingriffe im Sinne des §
1a Abs. 3 Satz 6 BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt und zuléssig gelten.
AusgleichsmaRnahmen sind daher nicht erforderlich. MaRnahmen zur Vermeidung und
Minimierung des mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffes in Naturhaushalt und
Landschaftsbild sind gemall § 1a Abs. 3 BauGB dennoch in der Abwégung der Belange zu
bericksichtigen.

Die Verfahrensschritte gem. §§ 3 und 4 BauGB jeweils Abs. 1 und Abs. 2 werden wie im

reguldren Verfahren durchgefahrt.
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3.2

3.3.

Planungsrechtliche Ausgangssituation

Eigentumsverhiltnisse

Die Uberplanten Grundsticke befinden sich im Besitz des Dominikanerinnenklosters St. Ursula,
Klostergasse 3, 86609 Donauwdérth.

Bestehende Bauleitplanung

Aktuell existiert kein Bebauungsplan fur das Plangebiet.
Im Flachennutzungsplan ist das Plangebiet als Wohnbauflache dargestellt:

\rir_\:

Ausschnitt Flachennutzungsplan der Gemeinde Polling mit Kennzeichnung Plangebiet

Denkmalschutz

Fiur das plangegensténdliche Gebiet liegen nach derzeitigem Kenntnisstand keine
denkmalschutzrechtlichen Griinde vor, die der geplanten Nutzung entgegenstehen.
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3.4.

3.5

3.6

Immissionsschutz

Westlich des Geltungsbereiches verlauit die Staatsstrafle St2057 (Weilheimer Stralle). Die
diesbeziiglichen Immissionen wurden in einer Schalltechnischen Vertraglichkeitsuntersuchung
bewertet. Demzufolge sind fiir das Plangebiet SchallschutzmalRnahmen zu treffen.

Das diesbezigliche Gutachten (schalltechnische Untersuchung) des IB Greiner vom
19.11.2024 ist Bestandteil des Bebauungsplanes.

Den Festsetzungen zum Thema Immissionsschutz liegt die schalitechnische Untersuchung
Bericht Nr. 224138 / 2 vom 19.11.2024 sowie die Ergdnzung im Rahmen der
Behérdenbeteiligung des Ingenieurblros Greiner zum Thema Verkehrsgerdusche zugrunde.
Erganzend zu der Festsetzung durch Text ist sind folgende Punkte zu beachten:

Zur Voreinschatzung der erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-Male R'w,ges
der AulRenbauteile von schutzbedirftigen Aufenthaltsrdumen nach DIN 4109-1:2018-01 sind in
0.9. Untersuchung die héchsten zu erwartenden mafgeblichen AuBenlarmpegel aufgrund der
Verkehrsgerdusche dargestellt. Gegebenenfalls sind zusatzlich Gewerbegerdusch-immissionen
zu beriicksichtigen (vgl. Gebaudeldarmkarte im Anhang A, Seite 3 oben).

Das mindestens einzuhaltende gesamte bewertete Bau-Schallddmm-Mal von Auf3enbauteilen
von schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen betragt:

Rwges = 30 dB fir Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsrdaume in
Beherbergungsstatten, Unterrichtsraume, Burordume und Ahnliches

Bodenschutz . . . . : 5

Im Bereich des geplanten Bebauungsplanes sind keine Grundstucksflachen im Kataster gem.
Art. 3 Bayer. Bodenschutzgesetz (BayBodSchG), Stand 05. Dezember 2018, aufgefuhrt, fur die
ein Verdacht auf Altlasten oder schadliche Bodenveréanderungen besteht.

Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffalligkeiten des Bodens
festgestellt werden, die auf eine schadliche Bodenveranderung oder Altlast hindeuten, ist
unverziglich das Landratsamt zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG).
Der Aushub ist in diesem Fall z. B. in dichten Containern mit Abdeckung zwischenzulagern bzw.
die AushubmafRinahme ist zu unterbrechen bis der Entsorgungsweg des Materials gekiart ist.

FlieBgewédsser

FlieRgewasser sind im Planungsgebiet nicht vorhanden.
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3.7

3.8

Hochwasser

Das Plangebiet liegt nach aktueller Rechtslage im Uberschwemmungsgebiet der Ammer bei
einem HQextrem. Nach Umsetzung der Hochwasserschutzmafnahmen ,Weilheim Sad*
(Ruckbau Oderdinger Wehr, Hochwasserschutzwand) wird das Baugebiet auch bei HQextrem
nicht mehr betroffen sein. Das Plangebiet liegt auBerhalb von festgesetzten
Uberschwemmungsgebieten. Gleichwohl kénnen hohe Grundwasserstiande im Zusammenhang
mit Hochwasserereignissen aufireten.

Der Schutz vor Hochwasser ist ein lOberragend wichtiges offentliches Interesse. Durch die
geplanten Hochwasserschutzmafnahmen wird das Baugebiet kinftig nicht mehr im
Uberschwemmungsgebiet  liegen. Dennoch st zu bericksichtigen, dass hohe
Grundwasserstande weiterhin auftreten konnen. Daher sind bei der Bauausfihrung
hochwassersichere Bauweisen (z. B. ,Weike Wanne®, hochgezogene Licht- und

Kellerschéchte, Anhebung der Erdgeschossfubéden iber Geldndeniveau) vorzusehen.

Die Belange des Hochwasserschutzes werden durch die geplanten MaRnahmen und
erganzende bauliche Anforderungen ausreichend beriicksichtigt. Eine Verschlechterung fur
Nachbargrundstiicke ist auszuschlie3en.

Starkregen

Das Baugebiet liegt in einer Senke, in der sich bei Starkregenereignissen Wasser sammelt.

Die FlieRweganalyse zeigt, dass bei einem 100-jahrlichen Ereignis keine Uberstrémung der
Weilheimer Stralle erfolgt, jedoch angrenzende Bebauung betroffen sein kann. Durch die
geplante Bebauung entféllt ein Teil des oberflachlichen Retentionsvolumens. Eine
ausschlieliliche Versickerung des Oberflachenwassers st aufgrund der geringen

Durchlassigkeit des Bodens nicht realistisch.

Der Schutz vor Schaden durch Starkregen ist sowohl im o6ffentlichen Interesse
(Siedlungssicherheit, Infrastruktur) als auch im privaten Interesse der Nachbarschaft. Die
geplante Bebauung darf keine Verschlechterung fur Nachbargrundstiicke verursachen. Um
diesen Risiken zu begegnen, ist eine schadlose Ableitung und Versickerung des anfallenden
Niederschlagswassers  sicherzustellen. Eine  ausreichende  Dimensionierung  der
Entwasserungsleitungen und FlieBwege wird im Zuge weiterer Planungsphasen nachgewiesen.
Hierbei werden auch vorhandene FlieRwege aus den umliegenden Grundstiicken
beriicksichtigt.
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3.9

3.10

Zur Minimierung des Risikos durch Oberfldchenwasser sind die Geb&dude mindestens 20 cm
héher als das umliegende Geldnde geplant, sodass Uber das Baugrund abflieRendes Wasser
schadlos an den Gebduden vorbei nach Norden abflielen kann. Fir Gebdude im 6&stlichen
Senkenbereich gilt die Vorgabe der Mindesthdhe von 564,52 mNHN. Auf die
Fahrbahnoberkante als Bezugspunkt wird aufgrund des Gefalles innerhalb des Geldndes

verzichtet. Fir alle Geb&dude wurden die mafRgeblichen Héhen einzeln abgestimmt.

Zusétzlich sind bauliche MaRnahmen vorzusehen, die einem Eindringen von Wasser in die
Gebaude entgegenwirken, wie etwa Geldndemodellierungen, die das Wasser gezielt Uber
Notwasserwege ableiten. Im Bereich der Tiefgaragenzufahrt ist das Gelénde so zu gestalten,
dass Oberflachenwasser von der Zufahrt weggeleitet wird; erganzend sind Mulden auf der
West- und Nordseite vorzusehen, um das Wasser kontrolliert in Richtung der Notwasserwege
abzuleiten. Die Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen bzw. der Uberflutungsnachweise
erfolgt auf Grundlage eines 100-jahrigen Regenereignisses.

Es wird planméaBRig kein Niederschlagswasser in die bestehende Kanalisation im
Siedlungsgebiet eingeleitet.

Die Belange des Starkregenschutzes werden durch die vorgesehenen technischen und

baulichen MaRnahmen angemessen bertcksichtigt. Eine Gefahrdung der geplanten Bebauung
und der Nachbargrundstiicke wird dadurch vermieden.

SpartenerschlieBung . N .

In den anliegenden Wohnstraen sind s@mtliche Sparten vorhanden. Die Erschlieffung ist
sichergestellt.

Geltende Vorschriften und Gesetze:

. Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F.v. 12.07.2023

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F.v. 03.07.2023

. Planzeichenverordnung (PlanzV) i.d.F.v. 14.06.2023

. Bayerische Bauordnung (BayBO) i.d.F.v. 24.07.2023

. Art. 23 der Gemeindeordnung flr den Freistaat Bayern - GO i.d.F.v. 24.07.2023
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4,

4.1

Beschreibung des Plangebietes

Lage und Geltungsbereich

Luftbild Polling Nord Quelle: Bayer. Vermessungsverwaltung

N v

Das Plangebiet liegt im nérdlichen Gemeindegebiét von Polling. Es umfasst die Grundstiicke
Flur Nr. 1551/5 und 1551/10 Gmkg. Polling. Der Geltungsbereich umfasst eine Gesamtflache
von ca. 9.980 m2

Das Plangebiet wird wie folgt umgrenzt:

¢ Im Norden, Osten und Studen durch bestehende Wohnbebauung
+ Im Nordwesten durch eine landwirtschaftlich genutzte Fiache.
¢ Im Westen durch die St2057 und im Weiteren durch Wohnbebauung

Stadtebauliche Einbindung:

Die dreigeschossigen Baukérper (Il + D) fugen sich in die heterogene Umgebung ein, die im
Norden, Osten. und Stden im Wesentlichen aus Ein- und Doppelhdusern besteht. Direkt
westlich an die St20157 angrenzend befinden sich bereits Reihenhausanlagen sowie
siidwestlich ein gewerblich genutztes Gebaudeensemble ,Alte Ziegelei“.
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4.2 GroRe

Die Gesamtflache des Plangebietes betragt ca. 9.980 m? Die Flachenbilanz des

Geltungsbereiches im Einzelnen stellt sich folgendermafen dar:

Beschreibung GréBe fm?] %
1. Bebaubare Flache innerhalb der Baugrenzen
oberirdisch: Wohngebaude mit Terrassen 2.820 28
oberirdisch: Nebenanlagen 195 2
Tiefgarage und Garagen/Carports (aulerhalb der 2.740 27
Flachen fur Wohngebaude)
Zufahrten / Wege 720 7
Stellplatze 118
2, Flachen fir wasserwirtschaftliche Belange 360 4
2. Grunflachen geplant 3.027 30

(Ohne Grinflachen oberhalb Tiefgarage)

| Gesamter Geltungsbereich J 9.980 ‘ 100,00

N N ~ N
i ' [ I b

4.3 Topographie und Vegetation

Das Plangebiet ist weitestgehend eben. Aktuell werden die Flachen noch landwirtschaftlich als
Wiese genutzt.
Es ist keinerlei Baum- oder Heckenbestand vorhanden.

4.4 Umliegende Strukturen und Nutzungen
Die an das geplante Baugebiet angrenzende Nachbarschaft ist gepragt durch Oberwiegend

Wohnnutzung und nur zu einem geringen Teil durch gewerbliche und landwirtschaftliche

Nutzungen.
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5.

51

5.2

Planinhalte

Ziel des Bebauungsplans ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen fur die geplante
Wohnbebauung im Geltungsbereich herzustellen. Es ist beabsichtigt in vier 3-geschossigen
Wohngebduden bis zu 44 neue Wohnungen sowie in 4 Hausgruppen insgesamt 11

Reihenhauser herzustellen.

Art der baulichen Nutzung

Das Baugebiet wird gemafl § 4 BauNVO als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt.

MaR der baulichen Nutzung, iiberbaubare Grundstiicksflache

Es wird ein auf die vorliegende Architekturplanung zugeschnittener Bauraum festgesetzt,
innerhalb derer entsprechend der festgesetzten GR der Baukdrper errichtet werden kann. Es
gelten die Abstandsflachenregelungen der BayBO, so dass die wirtschaftliche Nutzung des
Plangebietes mit Wohnen maéglich ist und gleichzeitig ausreichend Beluftung und Belichtung
innerhalb und in benachbarten Grundstiicken gewéahrleistet ist.

Die Baudichte wird im Bebauungsplan daher durch die maximal zuldssige Grundflaiche (GR)
und die Wandhdhe sowie Firsthdhe unter Einbeziehung der Anzahl zulédssiger Geschosse
festgels’etzt. . . . . .

Die einzelnen Grundfiachen sind durch Planeintrag festgesetzt. Dadurch kann dem Ziel einer
malvollen Bebauung bei gleichzeitiger Berlcksichtigung der Umgebungshebauung
entsprochen werden.

Die Gebaudeabmessungen entsprechen mit einer Tiefe von rd. 13 m der durchschnittlichen
Bautiefe im mehrgeschossigen Wohnungsbau und bietet bei einer L&nge von rd. 18 m bis max.
31 m Platz for bis zu 4 Wohneinheiten pro Geschoss. Insgesamt werden im
GescholRwohnungsbau bis zu 44 Wohneinheiten angeboten, deren Gréflen zwischen ca. 54
und 100 m2 variieren. '

Die Gebadude werden unterkellert, um neben den erforderlichen Technikrdumen auch Lager,

Wasch- und Trockenrédume fur die Bewohner unterzubringen.
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5.3

5.4

5.5

Bauweise und Dachform

Mdgliche Bauweise:

Durch serielle Anordnung wiederkehrender Wohnungsgrundrisse ist der Gebaudeentwurf
besonders auf die speziellen Anforderungen einer Realisierung als Holzbauweise abgestimmt.
Ein hoher Vorfertigungsgrad ermdéglicht eine kompakte Bauzeit und minimiert dadurch die
Belastung der Umgebung im Bauprozess. Zudem bietet der regenerative Rohstoff Holz
nachhaltige Vorteile gegeniber konventionellen Massivbauweisen.

Dachform:

Die bestimmende Dachform der Umgebungsbebauung ist das Satteldach. Diese Dachform wird
fur alle Hauptgebaude tbernommen.

Eine Beeintrachtigung fur die umliegende Bebauung ist nicht zu befirchten. Auch sind die

Belichtung und Beluftung ausreichend gegeben.

Garagen, Stellplidtze und Nebenanlagen

Es gilt die Stellplatzsatzung der Gemeinde Polling.

Far die geplanten Wohngebaude werden zwei Tiefgaragen errichtet.

Eine Tiefgarage fur die vier Mehrfamilienh&user, diese bekommt eine kombinierte Ein-/Ausfahrt
zur Weilheimer StralRe hin. Die zweite Tiefgarage wird fir die Reihenhaduser errichtet, diese
erhalt eine kombinierte Ein-/Ausfahrt zum/vom Pralatenweg.

Die Tiefgaragen sind nur innerhalb der daflir festgesetzten Flachen zuléssig, offene Steliplatze
auch auflerhalb gemaR Planzeichnung. Die Tiefgaragenein- und ausfahrten miissen eingehaust
werden.

Nebenanlagen gemadR § 14 Abs. 1 BauNVO (z. B. Gartenhduser, etc.) mit einer
Einzelgrundflache gréler 10 m? auBerhalb der festgesetzten Baugrenzen sind unzuldssig.
Oberirdische Garagen oder Carports auRerhalb der festgesetzten Baugrenzen sind nicht
zulassig.

Bauliche Gestaltung
Das Plangebiet liegt inmitten bestehender Wohnbebauung mit verschiedenen Dach- und
Gebaudeformen in (berwiegend 2- bis 3- stéckigen Gebduden. Aufgrund dieser

stadtebaulichen Situation wurden gestalterische Festsetzungen getroffen, die ein heterogenes

Erscheinungsbild gerade hinsichtlich der entstehenden Dachlandschaft gewahrieisten sollen.
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Ziegelbreite®
Begrundung in der Fassung vom 15.01.2026

5.6.

5.7.

Verkehr und Feuerwehr

Das Plangebiet ist Uber die Ziegelbreite und den Pralatenweg bereits erschlossen.
Belange des Brandschutzes (Feuerwehrzufahrt und -Aufstellflache) werden im Bauantrag
dargestelit.

Wasserwirtschaft

Niederschlagswasserbeseitigung:

Die Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt Gber Versickerungsanlagen fur das gesamte
Gebiet des Bebauungsplanes. Grundsétzlich sind fur die erlaubnisfreie Versickerung von
gesammeltem Niederschlagswasser die Anforderungen der ,Verordnung Uiber die erlaubnisfreie
schadlose Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser® (Niederschlagswasserfrei-
stellungsverordnung - NWFreiV) zu beachten. Ist die NWFreiV nicht anwendbar, ist ein
wasserrechtliches  Verfahren  durchzufohren. Die  Unterlagen  sind  bei  der
Kreisverwaltungsbehdrde einzureichen.

Zur Klarung der Behandliungsbediiritigkeit des Niederschlagswassers kann das Merkblatt DWA-
M 153 ,Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser der Deutschen Vereinigung
fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) herangezogen werden. Die Eignung der
Bodenverhélinisse im Geltungsbereich des Bebauungsplanes fir eine Versickerung muf vor
der Planung der privaten Entwésserungsanlagen durch geeignete Sachverstandige Gberpriift
werden. Rechtzeitig vor Planung und Dimensionierung der Niederschlagswasserversickerung
sollen Sickerversuche durchgefiihrt werden.

Zusétzlich bietet sich auch die Méglichkeit zur Speicherung von Niederschlagswasser in
Zisternen und Wiedernutzung als Brauchwasser an. Die Konkretisierung der
Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt im Rahmen des nachfolgenden
Baugenehmigungsverfahrens in Abstimmung mit den Fachbehérden.

Die Versickerungsanlagen sind vor Bezug der Baugrundstiicke zu errichten und in Betrieb zu
nehmen. Die zentralen Versickerungsanlagen sind grundsatzlich nach dem DWA Arbeitsblatt
A138 zu bemessen. Es sollte eine Versickerung mit einer vorgeschalteten Oberboden- oder
Filterpassage zur Vorreinigung des Niederschlagswassers eingerichtet werden. Vorzugsweise
sollte es sich um eine Rigolenversickerung handeln. Die einzelnen Bauvorhaben werden tber
Tagwasserleitungen an die zentralen Versickerungsanlagen angeschlossen. Die Anlagen
werden so bemessen, dass der Abstand zwischen MHGW und der Sohle der
Versickerungseinrichtung mindestens 1 m betragt. Die Nutzung bzw. Bepflanzung der
Versickerungsbereiche ist so zu gestalten, dass die Anlagen auch langfristig nicht beeintrachtigt
werden.
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Ziegelbreite®
Begriindung in der Fassung vom 15.01.2026

Zur erforderlichen altlastentechnischen Uberwachung der Erdarbeiten beim Bau der
Versickerungsanlagen: Die Uberwachung solite federfiihrend von einem Sachverstandigen
nach § 18 BBodSchG ilbernommen werden. Beprobungen und Laboruntersuchungen sollten
durch Untersuchungsstellen nach § 18 BBodSchG bzw. VSU Bayern erfolgen.

Grundwasser:

Vor Baubeginn ist der aktuelle Grundwasserstand zu ermitteln, um abschatzen zu kénnen, ob
eine Bauwasserhaltung notwendig wird. In den Untergrund einbindende Gebé&udeteile sind bis
zur Gelandeoberkante gegen driickendes Wasser abzudichten und gegen Auftrieb zu sichern.
Lichtschachte sollten wasserdicht ausgebildet werden. Ist zu erwarten, dass beim
Baugrubenaushub, Einbau der Entwasserungsleitungen usw. Grundwasser erschlossen bzw.
angetroffen wird, so dass eine Bauwasserhaltung stattfinden muss, ist vorab beim Landratsamt
Weilheim-Schongau eine entsprechende wasserrechtliche Erlaubnis gem. Art. 15 bzw. 70
(Erlaubnis mit Zulassungsfiktion) Bayerisches Wassergesetz (BayWG) bzw. § 8 WHG
einzuholen.

Das Einbringen von Stoffen in ein Gewasser, hier das Grundwasser, - z. B. Kellergeschoss im
Grundwasser - ist nach § 8 Abs. 1 in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Satz 4 WGH erlaubnispflichtig,
sofern die Bedingungen des § 49 Abs. 1 Satz 2 WHG nicht eingehalten werden.

Ein Aufstauen des Grundwassers ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht und zum Schutz von
Dritter zu vermeiden. Falls der Aufstau 10 cm Gberschreitet, bedarf es neben der beschrankten

Erlaubnis fir die Bauwasserhaltung einer gesonderten Genehmigung.

.Wasserversorgung: ' ' ‘ '

Die Wasserversorgung erfolgt durch Anschluss an die offentliche Wasserversorgungsanlage.
Unterirdische Wasserzisternen zur Speicherung von Dachflachenwasser zur Verwendung als
Brauchwasser zur Gartenbewasserung und Toilettenspilung sind zuldssig. Der Bau von
Regenwassernutzungsanlagen ist dem Landratsamt und dem Wasserversorger anzuzeigen (§
13 Abs. 3 TrinkwV; § 3 Abs. 2 AVB Wasser V). Es ist sicherzustellen, dass keine
Rickwirkungen auf das offentliche Wasserversorgungsnetz entstehen. Solche Anlagen sind
auch auflerhalb der Uberbaubaren Grundstticksflachen zulassig.

Die offentliche Trinkwasserleitung im Sudwesten des Geltungsbereiches wird von der
Gemeinde Polling nicht mehr bendtigt und kann im Zuge der baulichen MaRnahmen
zuriickgebaut werden.

Abwasserentsorgung:

Die Abwasserentsorgung erfolgt durch Anschluss an die offentliche
Abwasserbeseitigungsanlage.
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Vorhabenbezogener Bebauungspian ,Ziegelbreite”
Begrindung in der Fassung vom 15.01.2026

5.8

5.9

5.10

5.1

Energieversorgung, Telekommunikation

Die Energieversorgung und Telekommunikation ist iber die vorhandene Infrastruktur méglich.

Fernmeldeanlagen

Der Anschluss an das Leitungsnetz der Deutschen Telekom ist gesichert.

Abfallbeseitigung

Die Abfallentsorgung erfolgt durch die Abfuhrunternehmen des Landkreises. Wertstoffe werden
im Weristoffhof der Gemeinde Polling gesammelt und von den Verwertungsunternehmen
abgeholt.

ErschlieRung der Wohnnutzung

Die fuRlaufige HaupterschlieBung erfolgt Uber die bereits bestehenden Erschlieffungsstraen
sowie nach Westen Ober neu herzustellende Fullwege innerhalb des Plangebietes zum neu
herzustellenden Gehweg &stlich der St2057.

' 1 )

Alternative Planungen

Ziel des vorliegenden Bebauungsplans ist die stadtebauliche Regelung der Entwicklung einer
innerdrilich gelegenen Siedlungsflaiche ohne Vorbebauung. Die Planungserfordernis ist
demnach ortsgebunden, alternative Standorte wurden nicht berlicksichtigt. Das geplante
Bebauungsplangebiet ,Ziegelbreite” fiigt sich in die vorhandene angrenzende Bebauung ein.

Griinordnung

Das im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplans umzusetzende grinordnerische

Gesamtkonzept sieht schwerpunktmanig folgende Funktionen vor:

o  Bepflanzung mit einheimischen Laubbaumen und Feldgehdélzen

« Minimierung der Bodenversiegelung durch Verwendung wasserdurchlassiger Materialien
auf Privatgrund

e  Dachbegrinung (wo moglich)
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Ziegelbreite”
Begriindung in der Fassung vom 15.01.2026

Die unbebauten Grundstiicksflachen — auch innerhalb der Baugrenzen — sind gartnerisch zu
gestalten, sofern sie nicht als Geh- und Fahrflache, sowie als Terrasse oder Stellplatz benétigt
werden (hierzu zéhlen auch Flachen tUber der Tiefgarage).

Es sind mindestens 37 heimische Baume (Klein- und/oder Mittelbdume) im Plangebiet zu
pflanzen.

Far einheitliche Heckenpflanzungen sind Arten der in der Satzung aufgefiihrten Pflanzenliste
vorgeschrieben. Eine Planzliste ist der Satzung unter den Hinweisen beigefiigt

Der Fertigstellungstermin ist spatestens eine Vegetationsperiode nach der Nutzungsaufnahme
des letzten Gebdudes. Ausgefallene Geholze sind in der jeweils festgesetzten Pflanzqualitat

eine Vegetationsperiode nach Ausfall zu ersetzen.

Umweltbericht / Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen

Nach § 13a (2) Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des
Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs.3 Satz 6 BauGB vor der
planerischen Entscheidung erfolgt oder zuldssig. Die Zuldssigkeit von Vorhaben, die einer
Pflicht zur Durchfuhrung einer UVP unterliegen, wird nicht begrindet (§ 13 Abs. 1 Nr. 1
BauGB), ebenso liegen keine Anhaltspunkte fur eine Beeintrachtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7
Buchstabe b genannten Schutzgiter vor. Nach Abs. 3 wird daher von der Umweltpriiffung nach

. § 2 Abs. 4, dem Umweltbericht nach § 2'a und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB

abgesehen.

MafRnahmen zur Vermeidung und Minimierung des mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffes
in Naturhaushalt und Landschaftsbild sind gemaR § 1a Abs. 3 BauGB dennoch in der
Abwagung der Belange zu bertcksichtigen.

Vermeidungs- und MinimierungsmafRnahmen:

- Durchgriinung des Plangebietes mit heimischen Gehdlzen und Obstbaumen
- wasserdurchlassige Belage fir neu herzustellende offene Stellplatze

- Extensive Begruinung von Flachdéchern und TG-Rampen-Uberdachungen
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Gemeinde Polling
Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Ziegelbreite” —Zusammenfassende Erkldrung

GEMEINDE
POLLING

Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Ziegelbreite®

Zusammenfassende Erklarung

nach § 10a Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Die nachfolgende zusammenfassende Erklarung beschreibt die Art und Weise, wie die Umweltbelange
und die Ergebnisse der Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung bei der Aufstellung des
Flachennutzungsplanes beriicksichtigt wurden. Zudem wird erklart, aus welchen Grinden der Plan
nach Abwagung mit den gepriiften anderweitigen Planungsmdglichkeiten gewéhlt wurde.
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Gemeinde Igling: Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan — Zusammenfassende Erklarung

1. Anlass und Ziel der Planung, Umweltpriifung

Der Gemeinderat der Gemeinde Polling hat am 29.06.2023 beschlossen, fir die Grundsticke Flur Nr. 1551/5 und
1551/10 Gemarkung Polling den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit der Bezeichnung ,Ziegelbreite®
aufzustellen. Im Geltungsbereich des gegenstandlichen Bebauungsplanes existiert bislang kein Bebauungsplan.

Das Thema der Innenentwicklung durch Verdichtung im Bestand und Bebauung bislang ungenutzter Grundstiicke
im Innenbereich hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung zugenommen, da es inzwischen allgemeiner
Konsens ist, der Innenentwicklung den Vorrang vor einem Bauen auf der griinen Wiese im AuRenbereich zu
geben. Dies leistet einen nachhaltigen Beitrag zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden, wéahrend
gleichzeitig durch die Nutzung bereits vorhandener Infrastruktureinrichtungen Kosten und Ressourcen gespart
werden. Dies duflert sich auch deutlich an den geanderten gesetzlichen Vorgaben. Ziel der Planung ist es daher
eine stadtebaulich und verkehrlich vertragliche Bebauung in diesem Plangebiet zu regein.

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,Ziegelbreite® plant die Gemeinde Polling die
Ausweisung eines Wohnbaugebietes. Damit soll fur die geplante Wohnbebauung in Form mehrerer
Mehrfamilienhduser und Reihenh&user im noérdlichen Ortsgebiet die rechtliche Grundlage hergestellt werden.

Von der Durchfilhrung einer Umweltpriifung kann im beschleunigten Verfahren gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB
i.V.m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB abgesehen werden, da diese Eingriffe im Sinne des
§ 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt und zuldssig gelten.
Naturschutzfachliche Ausgleichsmaflnahmen sind daher nicht erforderlich.

MaRnahmen zur Vermeidung und Minimierung des mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffes in Naturhaushalt
und Landschaftsbild sind gemaR § 1a Abs. 3 BauGB dennoch in der Abwagung der Belange zu beriicksichtigen.
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Gemeinde Polling
Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Ziegelbreite* — Zusammenfassende Erkldrung

2. Verfahren und umweltrelevante Stellungnahmen
Die wahrend der Offentlichkeitsbeteiligung, der &ffentlichen Auslegung sowie bei der Beteiligung und
Benachrichtigung der Behérden und sonstigen Trager éffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen sind

in die Abwagung eingeflossen. Sie betrafen insbesondere folgende Themenblécke / Umweltbelange:

2.1 Hochwasser / Starkregen / NW-Beseitigung / Grundwasser

Das Plangebiet liegt nach aktueller Rechtslage im Uberschwemmungsgebiet der Ammer bei einem HQextrem.
Nach Umsetzung der HochwasserschutzmaBBhahmen ,Weilheim Sud“ (Ruckbau Oderdinger Wehr,
Hochwasserschutzwand) wird das Baugebiet auch bei HQextrem nicht mehr betroffen sein. Gleichwohl kénnen

hohe Grundwasserstande im Zusammenhang mit Hochwasserereignissen auftreten.

Das Baugebiet liegt darlber hinaus teilweise in einer Senke, in der sich bei Starkregenereignissen Wasser
sammelt.

Daher wurden umfangreiche Gutachten und Untersuchungen ausgearbeitet um die Auswirkungen der Planungen

zu beurteilen und entsprechende MaRRnahmen festzusetzen.

Die FlieRweganalyse zeigt, dass bei einem 100-jahrlichen Ereignis keine Uberstrémung der Weilheimer StraRe
erfolgt, jedoch angrenzende Bebauung betroffen sein kann. Durch die geplante Bebauung entféllt ein Teil des
oberflachlichen Retentionsvolumens. Eine ausschlieBliche Versickerung des Oberflachenwassers ist aufgrund der

geringen Durchlassigkeit des Bodens nicht realistisch.

Der Schutz vor Schaden durch Starkregen ist sowohl im &ffentlichen Interesse (Siedlungssicherheit, Infrastruktur)
als auch im privaten Interesse der Nachbarschaft. Die geplante Bebauung darf keine Verschlechterung fiir

Nachbargrundsticke verursachen.

Um diesen Risiken zu begegnen, ist eine schadlose Ableitung und Versickerung des anfallenden
Niederschlagswassers sicherzustellen. Eine ausreichende Dimensionierung der Entwésserungsleitungen und
FlieBwege wird im Zuge weiterer Planungsphasen nachgewiesen. Hierbei werden auch vorhandene FlieRwege
aus den umliegenden Grundstiicken berlicksichtigt.

Zur Minimierung des Risikos durch Oberflichenwasser sind die Gebaude mindestens 20 cm hoéher als das
umliegende Gelande geplant, sodass tiber das Baugrund abflieBendes Wasser schadlos an den Geb&duden vorbei
nach Norden abfliefen kann. Fir Gebaude im éstlichen Senkenbereich gilt die Vorgabe der Mindesthéhe von
564,52 mNHN. Auf die Fahrbahnoberkante als Bezugspunkt wird aufgrund des Gefélles innerhalb des Geldndes

verzichtet. Fur alle Gebdude wurden die maftigeblichen Hbhen einzeln abgestimmt.

Zusatzlich sind bauliche MaRnahmen vorgesehen, die einem Eindringen von Wasser in die Gebé&ude
entgegenwirken, wie etwa Gelandemodellierungen, die das Wasser gezielt Uber Notwasserwege ableiten. Im
Bereich der Tiefgaragenzufahrt ist das Geldnde so zu gestalten, dass Oberflichenwasser von der Zufahrt
weggeleitet wird; erganzend sind Mulden auf der West- und Nordseite vorzusehen, um das Wasser kontrolliert in
Richtung der Notwasserwege abzuleiten.
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Gemeinde Polling
Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Ziegelbreite* — Zusammenfassende Erklarung

Die Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen werden fur T = 100 a bemessen. Es wird planmaRig kein
Niederschlagswasser in die bestehende Kanalisation im Siedlungsgebiet eingeleitet.

Die Belange des Starkregenschuizes werden durch die vorgesehenen technischen und baulichen Mafnahmen
angemessen bericksichtigt. Eine Gefdhrdung der geplanten Bebauung und der Nachbargrundsticke kann
dadurch vermieden werden.

Die Beeintrachtigung des Grundwassers durch die geplanten Tiefgaragen liegt im Bereich von maximal 2 cm im
unmittelbaren Anstau- bzw. Absunkbereich. Bereits in einem Abstand von ca. 20 m ist keine Auswirkung mehr zu
erwarten. Das zugehérige Gutachien des Buro GHB Consult liegt den Bebauungsplanunterlagen bei.

2.2 Immissionsschutz

Westlich des Geltungsbereiches verlauft die StaatsstraBe St2057 (Weilheimer StraBe). Die diesbeziiglichen
Immissionen wurden in einer Schalltechnischen Vertraglichkeitsuntersuchung bewertet. Demzufolge sind fur das
Plangebiet SchallschutzmaRnahmen zu treffen.

Den Festsetzungen zum Thema Immissionsschutz liegt die schalitechnische Untersuchung Bericht Nr. 224138 / 2
vom 19.11.2024 sowie die Ergédnzung im Rahmen der Behérdenbeteiligung des Ingenieurblros Greiner zum
Thema Verkehrsgerdusche zugrunde.

Das mindestens einzuhaltende gesamte bewertete Bau-Schallddmm-MaRR von AuBenbauteilen von
schutzbedirftigen Aufenthaltsrdumen betrdgt R'w,ges = 30 dB fur Aufenthaltsraume in Wohnungen,
Ubernachtungsraume in Beherbergungsstatten, Unterrichtsraume, Biiroraume und Ahnliches

Daher sind folgende Festsetzungen im Bebauungsplan aufgenommen um den Schutz der Bewohner
sicherzustellen:

Schallschutzmanahmen an Gebéauden:

An Westfassaden sind dem Wohnen zugeordnete AuBenwohnbereiche wie Terrassen, Balkone, Loggien, etc. im
1. OG und 2.0G der westlichen Gebaudezeile nur =zuldssig, wenn durch geeignete bauliche
Schallschutzmaffnahmen wie z.B. eine Verglasung / Teilverglasung sichergestellt ist, dass im geschlossenen /
teilgeschlossenen Zustand hinter dem Vorbau im AuBRenwohnbereich ein Beurteilungspegel von 62 dB(A)
tagsuber nicht Uberschritten wird.

Schallschutzmafnahmen an der StraBe

Entlang der Weilheimer Stralie ist eine beidseitig absorbierende Schallschutzwand mit einer Héhe von 2,5 m uber
dem Stralenniveau zu errichten (siehe Planzeichnung). Die Schallschutzwand muss eine Luftschalldammung von
mindestens 24 dB aufweisen.
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Gemeinde Polling
VVorhabenbezogener Bebauungsplan ,Ziegelbreite* —Zusammenfassende Erkldrung

2.3 Naturschutz

Durch die Bebauung der aktuell als Wiese genutzten Flache gehen Lebensrdume verloren. Ein Ausgleich erfolgt
durch umfangreiche Festsetzungen zur Pflanzung von Baumen und Strduchern. Dariiber hinaus wird festgesetzt,
dass nicht genutzte Flachen als Grunflache gértnerisch zu gestalten sind.

Zusatzlich ist zum Schutz nachtaktiver Insekten und Fledermause die Nutzung von Beleuchtungen im Freien auf
ein Minimum zu reduzieren (z.B. Nachtabschaltung, keine Verwendung von Himmelstrahlern) sowie so zu
gestalten, dass Tiere mdglichst nicht gestért und geschadigt werden kénnen (z.B. Verwendung

“insektenfreundlicher” Leuchtmittel usw.).

3. Planungsalternativen

Ziel des vorliegenden Bebauungsplans ist die stadtebauliche Regelung der Entwicklung einer innerértlich
gelegenen Siedlungsfliche ohne Vorbebauung. Die Planungserfordernis ist demnach ortsgebunden, alternative
Standorte wurden nicht berticksichtigt. Das geplante Bebauungsplangebiet ,Ziegelbreite Polling” fugt sich in die

vorhandene angrenzende Bebauung ein.

Martin Pape
1. Burgermeister
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FlieBweganalyse fiir den Bebauungsplan wWbd Ivrmil
»Ziegelbreite” in der Gemeinde Polling INGENIEURBURO
1 Vorhabenstrager

Vorhabenstrager ist das Dominikanerinnenkloster St. Ursula.

Zweck des Vorhabens

Auf den Grundsticken mit den Flurnummern 1551/5 und 1551/10 soll ein
Bebauungsplan mit der Bezeichnung ,Ziegelbreite“ aufgestellt werden. Auf dem
Areal sollen mehrere Mehrfamilienhduser und Reihenhduser mit Tiefgarage
entstehen. Um die Auswirkungen durch den geplanten Bebauungsplan auf
Oberflachenabflisse zu erfassen, soll eine FlieBweganalyse fur das Baugebiet und
dessen Einzugsgebiet durchgefiihrt werden.

In Anlage 1 finden sich die Ergebnisse der FlieRweganalyse. Die zugrundeliegenden
Annahmen und Grundlagendaten werden im Folgenden erlautert und Empfehlungen
fir den Bebauungsplan im Hinblick auf die FlieRverhaltnisse gegeben.

Beschreibung des Vorhabens

Das geplante Bauvorhaben befindet sich im nérdlichen Siedlungsgebiet von Polling

im Landkreis Weilheim-Schongau.

Abbildung 1: Lage des geplanten Vorhabens (
tal.bayern.de)

L o

N

rot umran‘det) (Qdellé

: geopor
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FlieBweganalyse fiir den Bebauungsplan =(G =(A=

»Ziegelbreite” in der Gemeinde Polling INGENIEURBURO

Abbildung 2 zeigt den Bebauungsplan ,Ziegelbreite“ und Abbildung 3 das Baufeld in

sudwestliche Richtung.

Weilheimer Str

=) @
5 MEHRFAMILIENHAUSER UND 11HENHAUSER
ZIEGELBREITE IN POLLING VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN M1:500 | 06.11.2024

Abbildung 2: Ausschnitt Bebauungsplan (Entwurf: DAMEK Architekten Partnerschaft
mbB, Stand: 06.11.2024)

\

Abbildung 3: Blick liber das Baufeld von der ,,Ziegelbreite” Richtung Siidwesten

13. Mai 2025 Ingenieurbiro Kokai GmbH Seite 5
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FlieBweganalyse fiir den Bebauungsplan (AN IAY V]
»Ziegelbreite” in der Gemeinde Polling INGENIEURBURO
4 Topografie

5.1

Das Gelande befindet sich im noérdlichen Siedlungsgebiet von Polling und weist ein
Gefélle von Sudost (605 mNHN) nach Nordwest (604 mNHN) auf. Westlich des
Baugebiets wird Polling vom Tiefenbach durchquert. Dieser miindet unmittelbar vor
Weilheim i. Obb in die Ammer.

FlieBRweganalyse

Als Grundlage fur die Ermittlung der FlieBwege dient ein 2d-hydraulisches Modell,
welches das gesamte hydrologische Einzugsgebiet des Bebauungsplanes umfasst.
Das Modell basiert auf den Laserscandaten (DGM1) der Bayerischen Vermes-
sungsverwaltung, der digitalen Flurkarte (DFK) und Daten zur Landnutzung (AT-
KIS).

Fur die hydrologische Berechnung wird ein 100-jahrliches Starkregenereignis be-
trachtet. Als Grundlage fir den malRgebenden Niederschlag werden die regionali-
sierten Starkniederschlagsdaten (KOSTRA-2020) des Deutschen Wetterdienstes
herangezogen.

Das hydraulische Berechnungsverfahren und die hydrologische Ermittlung des Ef-

fektivniederschlags werden nachfolgend erlautert.
Hydrologie

Als Niederschlagshéhe wird ein hundertjahrlicher Niederschlag nach der Starknie-
derschlagshéhenauswertung KOSTRA-DWD-2020 gewahlt. Als Dauerstufe werden
60 min gewahlt, dies entspricht der typischen Dauer eines Starkniederschlags in
Mitteleuropa und findet in bisherigen Untersuchungen breite Anwendung®. Flr einen
hundertjahrlichen 1-stiindigen Regen nach KOSTRA-DWD-2020 ergibt sich im Un-

tersuchungsgebiet eine Niederschlagsmenge von 54,7 mm (s. Abbildung 4).

1 Vorsorge gegen Starkregenereignisse und MaRnahmen zur wassersensiblen Stadtentwick-
lung — Analyse des Standes der Starkregenvorsorge in Deutschland und Ableitung zukiinfti-
gen Handlungsbedarfs, Umweltbundesamt, Dessau-RoRlau, Mai 2019, ISSN 1862-4804

13. Mai 2025 Ingenieurbiro Kokai GmbH Seite 6



FlieBweganalyse fiir den Bebauungsplan
»Ziegelbreite“ in der Gemeinde Polling

P =1V ¥
RNOIKA

INGENIEURBURO

Rasterfeld
Ortsname
Bemerkung

Dauerstufe D

5 min
10 min
15 min
20 min
30 min
45 min
60 min
90 min
2h
3h
4h
6h
9h
12h
18h
24h
48 h
72h
4d
5d
6d
7d

: Spalte 161, Zeile 211

: Polling (BY)
Niederschlagshéhen hN [mm] je Wiederkehrintervall T [a]
la 2a 3a 5a 10a 20a 30a
8,8 10,6 11,8 13,3 15,4 7T, 191
11,3 13,7 15,2 17;1 9.9 22,8 24,6
13,0 15,7 17,4 19,6 22,8 26,1 28,3
14,3 17,3 191 21,6 251 28,7 31,1
16,3 19,7 21,8 24,6 28,6 32,7 354
18,5 22,4 24,8 27,9 32,5 37,2 40,2
20,2 24,5 1 30,5 35,5 40,6 44,0
22,9 97T 30,7 34,6 40,3 46,1 49,9
25,0 30,3 33,5 37,8 44,0 50,3 54,5
28,3 34,3 38,0 42,8 49,8 56,9 61,6
30,9 37,4 41,4 46,7 54,3 62,2 67,3
35,0 42,3 46,9 52,8 614 70,3 76,1
39,6 47,9 53,0 597 69,5 73,5 86,1
43,2 52,2 57,8 65,2 75,8 86,7 93,9
48,8 59,0 65,4 73,7 85,7 98,0 106,1
532 64,4 713 80,4 935 107,0 1158
65,6 79,4 87,9 99,1 115,3 131,9 142,8
74,2 89,7 99,4 112,0 130,3 149,1 161,4
80,9 9379, 108,4 122,2 142,1 162,6 176,1
86,6 104,7 116,0 130,7 152,0 174,0 188,3
915 110,6 122,5 138,1 160,6 183,8 199,0
95,8 115,89 128,4 1447 168,3 192,6 208,5

50a
2001
27,1
311
34,2
39,0
44,3
48,4
54,9
5919
67,8
74,0
83,7
94,7
103,3
116,8
127,4
157,1
177,5
193,7
207,2
218,9
2293

100 a
23,8
30,6
35,2
38,7
44,0
50,0
54,7
62,0
67,7
76,6
83,7
94,6
107,0
116,7
132,0
144,0
177,5
200,7
218,9
234,1
247,4
259,2

Abbildung 4: Niederschlagshohen fiir Polling nach KOSTRA-DWD 2020

Die Zugabe der Abflisse in das 2d-hydraulische Sturzflutenmodell erfolgt durch Zu-

gabe des Effektivniederschlags an allen Knotenpunkten des Modells. Um die Nie-

derschlagsdaten in Effektivniederschlage (= Anteil des Niederschlages, der ober-

flachlich zum Abfluss kommt) umzurechnen, missen Abflussbeiwerte ermittelt wer-

den.

Fir die Ermittlung der Abflussbeiwerte wird das Lutz-Verfahren herangezogen. Im

Folgenden sind die Formeln, die zur Berechnung des Abflussbeiwerts W nach dem

Lutz-Verfahren dienen, dargestellt.

nungsgrundlagen, Bayerisches Landesamt fir Umwelt):

o — (A + ha)

(vgl. Loseblattsammlung Hydrologische Pla-

hN
R = TR — AW e
= — Av.) * e —— % ——
s s 100 100
¢ ) . vA bA
hA, = [(hN — Av,) * ¢ + — (e~ ¢WN=4vu) — 1 *(1——*—)
o [( w) a( )] 100 100
. =tpy ., =g
mit:  hN Niederschlagshdhe [mm]
hAs  Abflusshdhe versiegelter Flache [mm]
hA,  Abflusshdéhe unversiegelter Flache [mm]
13. Mai 2025 Ingenieurbiro Kokai GmbH Seite 7
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FlieBweganalyse fiir den Bebauungsplan (AN IAY V]
»Ziegelbreite® in der Gemeinde Polling INGENIEURBURO
Avs  Anfangsverlust versiegelter Flache [mm]

Av,  Anfangsverlust unversiegelter Flache [mm]

VA Versiegelungsgrad [%]

ba bebauter Flachenanteil [%]

W Abflussbeiwert versiegelter Flache [-]

c maximaler Gesamtabflussbeiwert [-]

a Proportionalitatsfaktor [1/mm]
C1 gebietsspezifischer Faktor [-]

C2 Faktor fur den Einfluss der Jahreszeit [-]

C3 Faktor flr den Einfluss der Bodenvorfeuchte [-]

C4 Faktor flr den Einfluss der Niederschlagsdauer  [-]

Js Basisabflussspende [I/(s*km?)]
D Niederschlagsdauer [h]

WN  Wochennummer [-]

Die Werte des Abflussbeiwertverfahrens nach Lutz werden mit Hilfe eines Geoin-
formationssystems erhoben (z. B. Landnutzung, Hydrologische Bodengruppe) bzw.
mit Standardparametern flr den bayerischen Raum belegt. Zur Ermittlung des Ef-
fektivniederschlags (entspricht dem vollstandig zum Abfluss kommenden Anteil am
Gesamtniederschlag) werden vereinfachend die Flachen zwischen den Gebauden
und auch die StraRenflachen vernachlassigt und der vorherrschenden Landnutzung
und hydrologischen Bodengruppe zugeordnet. Grundlage zur Landnutzung und den
hydrologischen Bodengruppen bildet Kartenmaterial des Bayerischen Landesamtes
fur Umwelt. Mit dieser Methode kdnnen flir die unterschiedlichen Niederschlagser-

eignisse realistische Abflussbeiwerte ermittelt werden.

Der ermittelte Effektivniederschlag fiur das Untersuchungsgebiet ist in Tabelle 1
dargestellt und wird als mittenbetonter, 1-stiindiger Niederschlag im Modell zugege-
ben. Abbildung 5 zeigt die Klassen grafisch. In Tabelle 2 sind die Zugabewerte fir
das hydraulische Modell gelistet.

Tabelle 1: Ermittelter Effektivniederschlag

: Effektiv- .
Hydrologische Abfluss- . Niederschlags-
e Bodengruppe beiwert W [-] TMEEEIEETEE klasse
[mm/h]

Bebauter Anteil A 0,34 18,8 3
50% Dauerwiese,

50% Weideland A 0,09 4.7 5

Bebauter Anteil B 0,45 24,4 1
50% Dauerwiese,

50% Weideland B 0.23 12,5 4

Bebauter Anteil C 0,50 27,6 0
50% Dauerwiese,

50% Weideland c 0,31 17,2 3
50% Dauerwiese,

50% Weideland D 0,35 194 2

13. Mai 2025 Ingenieurbiro Kokai GmbH Seite 8
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Abbildung 5: Niederschlagsklassen

Tabelle 2: Zugabewerte fiir das hydraulische Modell

Zugabewerte
Modell Klasse 0 | Klasse 1 Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5
[mm/h] [mm/h] [mm/h] [mm/h] [mm/h] [mm/h]
Zeit [s]

0 18,4 16,3 12,9 12,5 8,3 3.1
180 18,4 16,3 12,9 12,5 8,3 3,1
360 18,4 16,3 12,9 12,5 8,3 3.1
540 18,4 16,3 12,9 12,5 8,3 3.1
720 18,4 16,3 12,9 12,5 8,3 3,1
900 18,4 16,3 12,9 12,5 8,3 3,1
1080 68,9 61,1 48,5 46,9 31,3 11,7
1260 68,9 61,1 48,5 46,9 31,3 11,7
1440 68,9 61,1 48,5 46,9 31,3 11,7
1620 68,9 61,1 48,5 46,9 31,3 11,7
1800 16,5 14,7 11,6 11,3 7,5 2,8
1980 16,5 14,7 11,6 11,3 7,5 2,8

2160 16,5 14,7 11,6 11,3 7,5 2,8
2340 16,5 14,7 11,6 11,3 7,5 2,8
2520 16,5 14,7 11,6 11,3 7,5 2,8
2700 16,5 14,7 11,6 11,3 7,5 2,8

13. Mai 2025 Ingenieurbiro Kokai GmbH Seite 9
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FlieBweganalyse fiir den Bebauungsplan aSNLIInrmmi
»Ziegelbreite” in der Gemeinde Polling INGENIEURBURO
Zugabewerte
Modell Klasse 0 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5
- [mm/h] [mm/h] [mm/h] [mm/h] [mm/h] [mm/h]
Zeit [s]
2880 16,5 14,7 11,6 11,3 7,5 2,8
3060 16,5 14,7 11,6 11,3 7,5 2,8
3240 16,5 14,7 11,6 11,3 7,5 2,8
3420 16,5 14,7 11,6 11,3 7,5 2,8
3600 16,5 14,7 11,6 11,3 7,5 2,8
3601 0 0 0 0 0 0
7200 0 0 0 0 0 0
5.2 Hydraulik

Die Netzgenerierung und —bearbeitung erfolgt mit dem Programm SMS (Surface-
water Modeling System, Version 13,3 von der Firma Aquaveo, Utah, USA). Die mit-
tels SMS erzeugten Ausgabedateien dienen Hydro As-2d als Eingangsdaten. Die
Berechnungsergebnisse werden wiederum in SMS eingelesen und zur Auswertung
und Visualisierung dort weiterbearbeitet. Die Berechnungsergebnisse beinhalten
u, a, Wasserspiegellagen, Flieldtiefen, FlieRgeschwindigkeiten (2D-tiefengemittelt)
und Schubspannungen. Weitere hydraulische Werte kénnen durch Berechnungs-
funktionen in SMS ermittelt werden, beispielsweise Froude-Zahlen oder Wasser-
spiegeldifferenzen aus unterschiedlichen Lastfallen. Alle Werte werden flachenhaft
und punktgenau abgebildet und kénnen tabellarisch und grafisch ausgewertet wer-
den. Die Darstellung der Uberschwemmungsflachen erfolgt durch Verschneidung
der berechneten Wasserspiegellagen mit dem Gelande.

Die hydraulischen Berechnungen wurden mit dem zweidimensionalen, numerischen
Strémungsmodell Hydro AS-2d in der aktuellen Version 6,1,1 durchgefihrt.

Das Programm basiert auf der dreidimensionalen Kontinuitatsgleichung, welche in
Kombination mit der Reynolds- bzw, Navier-Stokes-Gleichung Uber die Wassertiefe
integriert wird (2d-tiefengemittelte Stromungsgleichung oder Flachwasserglei-
chung)?.

In kompakter Vektorform lauten die 2d- Strémungsgleichungen?:

d_w+fj_f+a_g+ =0
dt dx dy
wobei

2 Nuji¢, M. (1999): Praktischer Einsatz eines hochgenauen Verfahrens fiir die Berechnung
von tiefengemittelten Stromungen, Mitteilung des Instituts flir Wasserwesen der Universitat
der Bundeswehr Munchen, Nr. 64

3 Nuji¢, M. (2006): Hydro_As-2d, ein zweidimensionales Stromungsmodell fiir die wasser-
wirtschaftliche Praxis, Benutzerhandbuch.

13. Mai 2025 Ingenieurbiro Kokai GmbH Seite 10



FlieBweganalyse fiir den Bebauungsplan ROIKAL

(AN AV oY
»Ziegelbreite” in der Gemeinde Polling INGENIEURBURO
H uh
2 2 du
w=|uh| f=|uh +0.5gh —vha—
X
vh | v
- uvh —vh—
)
0 vh
s=| gh(lg —1Ig) g= UVh—th—u
gh (I, 1) Y

v’h+0.5gh® -v hg—"’

Hierbei bezeichnet H = h + z den Wasserspiegel Uber einem Bezugsniveau, u und v
sind die Geschwindigkeitskomponenten in x- und y- Richtung (s, Abbildung 6).

Der Quellterm s beinhaltet Ausdriicke fur das Reibungsgefalle Ir (mit den Kompo-
nenten Irx und Iry) und fir die Sohlenneigung (Isx, lsy).

z,H

Abbildung 6: Systemskizze hydraulischer Parameter

Die Sohlenneigung in x- und in y- Richtung ist durch den jeweiligen Gradienten des
Sohlenniveaus z definiert:

dz 0z

Die Berechnung des Reibungsgefalles erfolgt nach der Darcy-Weisbach-Formel:

_Aviv]

Ir= 29D

13. Mai 2025 Ingenieurbiro Kokai GmbH Seite 11
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Die Bestimmung des Widerstandsbeiwertes A\ erfolgt Gber die Manning-Strickler-

Formel:

2gn’

D'.‘.-"3

A=6.34

Hierbei bedeutet n den Manning-Reibungskoeffizienten als Kehrwert des Strickler-
Beiwertes, g ist die Erdbeschleunigung und D = 4r ist der hydraulische Durchmes-
ser. Bei den 2D-Flachwassergleichungen wird der hydraulische Radius r gleich der

Wassertiefe h gesetzt.

Die Lésung des nichtlinearen Gleichungssystems erfolgt numerisch tber eine raum-
liche Diskretisierung durch das Finite-Volumen-Verfahren mit expliziten Zeitschritten
(explizites Runge-Kutta-Verfahren zweiter Ordnung). Dieses Verfahren zeichnet sich
insbesondere durch eine hohe Stabilitat und Bertcksichtigung der Massen- und Im-
pulserhaltungseigenschaften aus. Das Programm kann unterschiedliche, auch hau-
fig wechselnde und hoch instationdre FlieRzustdande berechnen. Komplexe Stro-
mungsverhaltnisse mit Quer- und Rickstromungen und Wasserspiegelquerneigun-
gen werden zuverlassig und realitadtsnah abgebildet. Die Interaktion zwischen Fluss-
schlauch und Vorland wird bei Ausuferung automatisch erfasst. Uber- und durch-
stromte Bauwerke, wie Wehre, Briicken und Durchlasse, werden in allen Zustanden

bertcksichtigt und teils numerisch, teils iber empirische Formeln berechnet.

Das Programm kann unterschiedliche, auch haufig wechselnde und hoch instationa-
re FlieRzustande berechnen. Komplexe Stromungsverhaltnisse mit Quer- und Rick-
stromungen und Wasserspiegelquerneigungen werden zuverlassig und realitatsnah
abgebildet. Das dreidimensionale Berechnungsnetz in Hydro_As-2d besteht aus
dem unausgedinnten DGM1. Es kénnen mehrere hunderttausend Berechnungs-
elemente verarbeitet werden. Das Programm Hydro_As-2d wird als Standardsoft-
ware fir 2D-hydraulische Berechnungen in der bayerischen Wasserwirtschaftsver-

waltung verwendet.

Rauheiten

Zusatzlich wird das Modell mit Materialklassen belegt, die die Oberflachenstruktur
des Gelandes abbilden soll. Diese haben Einfluss auf das FlieRverhalten des Ober-
flachenwassers. Die Rauheiten sind auf Basis von ATKIS-Daten vergeben. Die
Wahl der Grenzwerte und der Rauheitsbeiwerte flr die Sturzflutenmodellierung ist
aktuell noch Gegenstand der Forschung. Analog zu ahnlichen Studien werden tie-

fenabhangige Rauheitsbeiwerte verwendet. Ab einer Fliefdtiefe von 10 cm wird der

13. Mai 2025 Ingenieurbiro Kokai GmbH Seite 12
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vom LfU empfohlene Rauheitsbeiwert erreicht. Exemplarisch wird der tiefenabhan-
gige Verlauf des ksi-Werts der Materialklasse ,Wald“ (Wert 10) in Abbildung 7 abge-
bildet.

0,20 |
0,18
0,16
0,14

0,12

0,10 |

0,08 |

Wassertiefe [m]

0,06 |
0,04 |

0,02 |

] \ \ \ \
2 4 6 8 10

Rauheitsbeiwert [m*(1/3)/s]

Abbildung 7: Verlauf tiefenabhangiger ksi-Wert am Beispiel "Wald"

Im verwendeten hydraulischen Modell kommt es bei Neigungen der durchstrémten
Elemente von mehr als 10 % zu Naherungsfehlern. Diese sind im Vergleich anderer
Unsicherheiten (beispielsweise hydrologische Eingangsdaten, Wahl der Rauheits-
werte, Wahl der Tiefengrenzen bei Rauheitswerten) sehr gering und sind im Rah-

men der Modellierungsunsicherheit vernachlassigbar.

Anfangswasserspiegel

Das Modell wird bei der Sturzflutenberechnung mit einem Anfangswasserspiegel
von 1 mm belegt (Wtiefe_0), da ansonsten je nach Abflussbeiwert und Jahrlichkeit
alleine 10 % des Effektivniederschlages zum Erreichen der Mindestwassertiefe be-
notigt wird. Des Weiteren ist der Anfangsverlust bereits im Effektivniederschlag be-
rucksichtigt.

Kanalisation

Das Kanalsystem wird im Modell nicht berlcksichtigt, da davon ausgegangen wird,
dass sich bei einem 100-jahrlichen Niederschlagsereignis die Einlaufe/Schachte
entweder verlegen oder der Kanal Uberlastet ist (Dimensionierung auf 5 a). Der ge-
samte Abfluss findet oberflachlich statt.

13. Mai 2025 Ingenieurbiro Kokai GmbH Seite 13
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5.3 Ergebnisse

Die Berechnungsergebnisse werden in Form von Flief3tiefen und -richtung graphisch
aufbereitet und im Maf3stab von 1 : 500 in einem Lageplan fiir den IST-Zustand dar-

gestellt.

Ergebnis T = 100 a

Das Modell umfasst das vollstandige Einzugsgebiet des Bebauungsplanes. Das

Einzugsgebiet umfasst die Strallen Ziegelbreite, Lindenstralle und Pralatenweg im
Norden und Osten. Im Siden stromt dem Bebauungsplan in erster Linie Wasser aus
der Weilheimer Strafl’e zu. Aus Siden flieRen in dem untersuchten Szenario (100-
jahrliches Starkregenereignis bei einer Dauerstufe von einer Stunde) etwa 30 I/s zu.
Aus dem Pralatenweg flieRen — tber zwei FlieRwege — etwa 50 I/s auf den Bereich
des Bebauungsplanes. Ebenso flieRen lber die Lindenstralle etwa 50 I/'s dem kiinf-
tigen Baugebiet zu.

Im Nordbereich des Bebauungsplanes befindet sich eine Senke. Dieser stromt das
Wasser aus den genannten Richtungen zu. Bei Gebaude A liegt die durchschnittli-
che Flieldtiefe bei ca. 30 cm, bei Gebaude F bei etwa 40 cm. Kritisch ist, dass sich
der Tiefpunkt Uber den Kurven-/Kreuzungsbereich der Ziegelbreite bzw. Lindenstra-
Re erstreckt. Nachfolgende Grafik zeigt den Wasserspiegel von der Weilheimer
Stralde Uber den Bebauungsplan bis zur LindenstralRe. Zu sehen ist, dass der Was-
serspiegel in dem gesamten Bereich ein Niveau hat. Das bedeutet, wenn dieser
steigt, kann es zu Betroffenheiten in der Lindenstral’e kommen.

Das Volumen der Senke liegt bei etwa 690 m? inkl. Strallenbereichen. Das Volumen

rein auf der Flache des Bebauungsplanes liegt bei etwa 540 m3.

564,2 7/~/4\

564,1 Bebauungsplan Ziegelbreite Lindenstralle

Léngsschnitt

564,0 -

563,9

Héhe [MNHN]

563,8

563,7 -

563,6

[ I [ | I I I
0 20 40 60 80 100 120 140 160

Lange [m]

Abbildung 8: Langsschnitt durch den Nordbereich des Bebauungsplanes

Im Nordbereich flieRt das Wasser von der Senke dem Gebaude ,Ziegelbreite 9 zu.
Zwar wird der FlieBweg durch ein Holzlager begrenzt, jedoch wird davon ausgegan-

gen, dass dadurch der Flieweg nicht vollstandig blockiert wird. Das Gebaude hat
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auf der Sudwestseite einen Lichtgraben, dem das Wasser im Ereignisfall zustromt.
Im untersuchten Szenario wurde der Lichtgraben vollstandig eingestaut, so dass die

Flief3tiefen bei 1,70 m liegen.

6 MaRnahmenempfehlung

Basierend auf der Planung des Bebauungsplans und der Analyse der FlieBwege
lassen sich Empfehlungen fur das geplante Baugebiet ableiten, damit im Ereignisfall
moglichst geringe Auswirkungen auf die geplante Bebauung auftreten sowie keine

Verschlechterung fur die Nachbarbebauung auftreten.

Verschlechterung von Dritten

Durch den Bau von Gebauden im Senkenbereich inkl. einer mdglichen Gelandeauf-
fillung wird es zu einer Verringerung des Retentionsraumes und damit zu einem
Anstieg des Wasserspiegels kommen. Eine Verschlechterung fur Dritte ist unzulas-
sig. Der Wasserspiegel darf daher den des IST-Zustandes nicht tberschreiten. Mog-
liche MaRnahmen waren:

- Oberflachliche Ableitung auf die westlichen landwirtschaftlichen Flachen: Auf-
grund der Hohenlagen wird eine solche Umsetzung nicht méglich sein, da so-
wohl die Weilheimer Stral’e als auch das anschlieliende Gelande héher liegen
als das Gelande des Bebauungsplanes.

- Versickerung Uber Rigolen/Mulden: Fir den Bebauungsplan wurde ein geotech-
nisches Gutachten erstellt. Eine Versickerung ist prinzipiell moéglich, die Durch-
lassigkeit des Untergrundes, potenziell hohe Grundwasserstande und die feh-
lende Mdglichkeit eines Notuberlaufs lassen jedoch nur in beschranktem Male
eine Versickerung zu.

- Nutzung Regenwasserkanal: Es gibt im Osten in der Ziegelbreite und im Norden
westlich der Weilheimer Stralle Regenwasserkanale. Eine Anbindung zum &stli-
chen Kanal wird nicht empfohlen, da aufgrund der Ereignisbeschreibung der
Anwohner davon ausgegangen wird, dass dieser Kanal bereits Uberlastet ist und
keine weiteren Kapazitaten hat. Daher sollte der Anschluss an den nérdlichen
Regenwasserkanal hergestellt werden. Dies sollte vorzugsweise als Notlberlauf
aus der Rigole erfolgen. Eine ausschlieBliche Rickhaltung ist aufgrund der Ho-
henverhaltnisse nicht sinnvoll umsetzbar.

Der FlieBRweg zum Gebaude ,Ziegelbreite 9° sollte vollstandig unterbunden werden.
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Gebaude innerhalb des Bebauungsplanes

Es wird empfohlen die Gebaude A, B, F und G mindestens 20 cm Uber Strallenni-
veau der Weilheimer Stralde zu planen. Es wird zusatzlich empfohlen insbesondere
im Bereich der Senke die geplante Bebauung &quivalent zum Bauen in Uber-
schwemmungsgebieten von Oberflachengewassern hochwassersicher auszufiihren
(Weilke Wanne, EG Rohful3boden ausreichend hoch ber dem umliegenden Gelan-

de, Kellerschachte hochgezogen, etc.).

Die Gebaude C, D, H und | liegen direkt in den Flielfwegen. Hier wird empfohlen,
die Gebaude mindestens 20 cm Uber dem umliegenden Gelande zu planen. Zusatz-
lich werden durch die Gebaude die FlieBwege unterbrochen. Es wird empfohlen die
Wege innerhalb des Bebauungsplanes als Notwasserwege zu nutzen, um dem
Wasser einen kontrollierten Weg vorzugeben. Diese sollten daher tiefer liegen als
das umliegende Gelande. Im Bereich der 6stlichen Tiefgaragenzufahrt sollte das
Gelande von der Zufahrt weggeneigt sein. Zusatzlich empfiehlt es sich eine Mulde
auf der West- und Nordseite der Tiefgaragenzufahrt auszubilden, um das Wasser

auf der Ruckseite der Zufahrt in Richtung des Wegs abzuleiten.
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1. Anlass

In Polling ist auf der Liegenschaft zwischen der Ziegelbreite im Osten, dem Prdlatenweg im SU-
den und der Weilheimer StraBe im Westen der Neubau von fUnf Mehrfamilienhdusern sowie elf
Reihenhdusern geplant. Die Mehrfamilienhduser sowie ein Teilbereich der Reihenhduser wer-
den mit einer gemeinsamen Tiefgarage unterkellert.

FUr die geplante Bebauung wurde die GHB Consult GmbH beauftragt, ein hydrogeologisches

Gutachten zu erstellen, um die Grundwasserverhdltnisse darzustellen und mdogliche Auswirkun-
gen auf das Grundwasser zu ermitteln.

- Geldnde und Bauvorhaben

Insgesamt umfasst das Areal mit den Flur-Nummern 1551/5 und 1551/10, Gemarkung Polling
ca. 9.975 m2, Gemd&B dem vorliegenden Planunterlagen /U4/ fallt das Grundstick von ca.
565,2 m NHN im Suden am Prélatenweg auf ca. 563,7 mNHN im Nordwesten an der Weilheimer
StraBe umrund 1,5 m ab. Das Areal ist auf dem Ubersichtslageplan der Anlage 1.1 eingetragen.
In der Anlage 1.2 ist der geplante Neubau dargestellt.

FUr die weitere Bearbeitung wurde die Hohenkoten der vorliegenden Planunterlagen /U4/ ver-
wendet. Angaben zu den geplanten ROK KG der Reihenhduser liegen derzeit noch nicht vor
und wurden fUr die weitere Bearbeitung mit einer Tiefe 3,3 m u. FOK EG angenommen. Die
Grundungstiefe wurde jeweils 0,4 m fiefer angesetzt.

Gebdude FOK EG [MNHN] ROK KG bzw. TG [nNHN] | UK Bodenplatten [MNHN]
MFH 1 565,10 561,60 561,20
MFH 2 565,45 561,60 561,20
TG Bereich MFH 2 -3 561,40 561,00
MFH 3 565,25 561,85 561,45
TG Bereich MFH 3 - 4 561,20 560,80
MEH 4 564,90 561,85 561,45
TG Bereich MFH 4 - 5 561,00 560,60
MFH 5 564,50 561,20 560,80
RH 1-3 565,00 561,70 561,30
RH 4-6 564,70 561,40 561,00
TG BereichRH 4 - 9 561,00 560,60
RH 7-9 564,70 561,40 561,00
RH 10-11 564,45 561,15 560,75

Tab 1.  H&henkonten Neubau /U4/, Planstand 24.04.2025
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2. Verwendete Unterlagen

Die hydrogeologische Bewertung erfolgte auf Basis der vorliegenden Grundwasserganglinien
aus dem Hochwasserschutz Polling /U3/ sowie der orientierenden Baugrunderkundung der
Firma EFUTEC /U2/.

Die Daten zu den Schichtenverzeichnissen der Messstellen Poll 102-Poll 108 und Poll 110 wurden
durch die Firma BauGrundSid /U1/ zur VerfGgung gestellt. FUr die Messstellen Poll 100, 101 und
109 liegen keine Schichtenverzeichnisse vor.

Zur Interpolation der Grundwasserschwankungen wurden die Grundwassermessstellen St.
Andrae 612 und Deutenhausen Q3 (GKD Bayern [R3]) verwendet. Die Daten zum geologischen
Schichtenaufbau wurden aus dem Umweltatlas Bayern [R2] abgerufen.

3. Untergrundverhdltnisse

Aus der geologischen Karte (vgl. Abb. 1 und Anlage 1.3) geht hervor, dass im Gebiet der Ge-
meinde Polling sehr heterogene Untergrundverhdltnisse vorliegen. Im Nordwesten liegen groB3-
flachig Auesedimente vor, die nach SGden von einem Niedermoortorfgebiet abgeldst werden.
Ein weiteres Niedermoortorfgebiet ist sudlich des Jakobsee im Bereich des Ettinger Bachs ver-
zeichnet. Im Osten Uberwiegen gemdanB der geologischen Karte die Kalktuffe (Alm, Sinterkalk-
stein), welche lokal von Mordnenmaterial unterbrochen werden. Im Ubergangsbereich zwi-
schen West und Ost sind sp&twirmezeitliche Schmelzwasserschotter aufgeschlossen. Die Schich-
tenfolge geht einher mit der Morphologie des Geldndes. Der Hohenunterschied zwischen dem
Ostlichen Bereich um den Jakobsee (ca. bei 590 mNHN) und dem westlichen Bereich beim
Tiefenbach (ca. 564 mNHN) betréagt ca. 26 m vor.

Die Aueablagerungen werden gekennzeichnet durch die stark wechselnden Ablagerungsbe-
dingungen des alternierenden Flusslaufs der Ammer bzw. des Tiefenbachs. Je nach Strdmungs-
energie kann es auch zu stillwasserfaziellen Ablagerungen kommen, die durch Schluff- und
Sandlinsen im quartéren Kies dokumentiert werden.

Im Bereich des Neubaugebietes stehen die Aueablagerungen der jungeren Postglazialterrasse
2 an, welche sich durch Sand und Kies auszeichnen, der z.T. unter Flusslehm oder Flussmergel
liegt.

Durch die Bohrungen PZI 1 bis PZI 6 /U2/ im Bereich des Neubaugebietes wurde diese Schich-
tenfolge bestatigt. In den Bohrungen wurden unter einer 0,4 — 2,9 m mdachtigen Decklehm-
schicht bereichsweise Auesand und darunter schluffige Kiessande der Bodengruppe GU bis
GU_ bis zur Bohrendtiefe von max. 6,0 m erbohrt.
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Abb. 1 Geologische Karte [R2], Untersuchungsareal Ziegelbreite / Polling

4. Grundwasser

Anhand der vorliegenden Daten ist davon auszugehen, dass im Untersuchungsgebiet kein ein-
heitlicher Grundwasserleiter vorliegt. Vielmehr deuten die Ganglinien in Verbindung mit der To-
pografie und den geologischen Schichten auf ein westliches und ein &stlichen Grundwasser-
vorkommen mit einem Hohenversatz von rund 30 m hin.

FUr die seit 2020 kontinuierlich beobachteten Grundwassermessstellen Poll 102-108 und Poll 110
liegen die Schichtenverzeichnisse sowie der Ausbau vor. Fir die GWM Poll 100, 101 und 109
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liegen keine Schichtenverzeichnisse vor. In den Bohrungen Poll 102, 104, 106 und 108 wurde
wahrend der Bohrarbeiten kein Grundwasser angetroffen. Die dort installierten Datenlogger
zeichnen daher vermutlich nach Regenfdllen eingestautes Niederschlagswasser auf und sind
fUr die Erstellung eines Grundwassergleichenplans nicht geeignet. Zudem liegen die Messstel-
len im Ubergangsbereich zwischen dem hdherliegenden Grundwasser im Osten und dem tie-
feriegenden Grundwasser im Westen.

FUr die Interpolation der Grundwassergleichenpléne wurden jeweils der mittlere Grundwasser-
stand aus dem Beobachtungszeitraum von Mai 2022 bis Mai 2025 verwendet. FUr den Hoch-
wasserfall wurden die Wasserstdnde von Dezember 2023 verwendet, da hier im Uberwiegen-
den Teil der Grundwassermessstellen ein Hochwasser aufgezeichnet wurde.

4.1. Interpolierte Grundwasserstdnde

Die Grundwasserganglinien fur das gesamte Gebiet der Gemeinde Polling ist in der Anlage 2.1
fUr den mittleren Grundwasserstand und in der Anlage 2.2 fUr einen im Dezember 2023 aufge-
zeichneten Hochwasserstand dargestellt. In Anlage 3 ist der Detailbereich um die Ziegelbreite
dargestellt. Anlage 3.1 enthdlt die interpolierten Grundwassergleichen fUr einen mittleren
Grundwasserstand, Anlage 3.2 fur einen Hochwasserstand im Dez. 2023 und Anlage 3.3 die
Werte der Stichtagsmessung vom 24.11.2024. Dieser Tag wurde gewdhlt, da hier ebenfalls ein
Wasserstand aus den Bohrungen der Baugrundbohrungen auf dem Baufeld vorliegt.

Im Westen bzw. Nordwesten liegen Bohrungen Poll 105, 100, 101 und 110 in etwas auf gleicher
Hoéhe und spiegeln somit einen zusammenhdngenden Grundwasserleiter wieder. Die Gelan-
deoberkante liegt hier zwischen 564,6 — 568,0 mNHN, der mittlere Grundwasserstand schwankt
zwischen 561,4 NHN im SUden und fallt nach Norden auf 558,8 mNHN (vgl. Anlage 3.1) ab. Seit
Beginn der Aufzeichnung wurde im Dez. 2023 ein Hochwasserstand gemessen, aus den Werten
des Hochwassers im Dezember wurde dementsprechend ein Grundwassergleichenplan for
den HW (vgl. Anlage 3.2) erstellt.

Im Osten liegt die Geldndeoberkante im Bereich der Grundwassermessstellen Poll 107, 109 und
103 im Ho&henniveau zwischen 581,4 mNHN und 590,0 mNHN. Der Grundwasserspiegel
schwankt bei mittleren Grundwasserstnden zwischen 591,8 mNHN bei Poll 107 im SUdosten
und 578,8 mNHN bei Poll 103 im Nordosten. Die drei Bohrungen liegen im Bereich des Kalksinfers
bzw. randlich zu den Torfgebieten im Bereich des Jakobsees. Ob es sich hier um ein zusammen-
hdngendes Grundwassersystem handelt, kann anhand der vorliegenden Daten nicht eindeu-
tig geklart werden.

FUr das Gebiet des Bebauungsplans ,Ziegelbreite" ergibt sich anhand der vorliegenden Daten
ein mittlerer Grundwasserstand von 558,8 mMNHN im Norden bis 559,3 mMNHN im Suden. Die Werte
korrelieren mit den Angaben aus dem orientierenden Baugrundgutachten (EFUTEC /U2/) sowie
der Stellungnahme zum Bebauungsplan (BCE /U5/). Die Grundwasserschwankungen wurden
in Anlehnung an die bereits vorliegenden Gutachten angesetzt. Daraus ergeben sich die in
nachfolgender Tabelle aufgelisteten Grundwasserstnde:
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EFUTEC BCE Ergebnis GW-Gleichenplan

Grundwasserstand /u3/ /Us/ Nordseite Sidseite Differenz Grundlage
GW GW GW [MmNHN] | GW [mNHN] [m]

[MNHN] [MNHN]
Bemessungsgrund- 563,90 563,90 563,90 0,00 GOK
wasserstand
H&chstgrundwas- 561,00 561,30 561,10 561,40 0,30 2,3 mU. MW
serstand HHW
Hochwasserstand 561,00 561,30 0,30 GW-Gleichen-
GW Dez. 2023 plan Anlage 3.2
Baubemessungs- 560,10 560,50 560,30 560,60 0,30 MHGW +0,5m
wasserstand
mittlerer Hochwas- 559,60 560,00 559,80 560,10 0.30 MW +1,0 m
serstand MHGW
Mittelwasserstand 559,00 559,00 558,80 559,10 0.30 GW-Gleichen-
MW plan, Anlage 3.1
GW Nov 24 559.0 559,00 559,30 0.30 GW-Gleichen-

plan, Anlage 3.3

Tab 2.  Grundwasserhdhenkoten B-Plan . Ziegelbreite"; Datengrundlage Grundwasser-Gleichenplan
aus den Messwerten der Grundwassermessstellen Poll 100, 101, 105 und 110 sowie der Bohrung PZI 6

4.2. GrundwasserflieBrichtung und -gefdlle

Die in der Anlage 3 dargestellte Grundwassergleichenpldne stellt eine Interpolation anhand
der vorliegenden Daten aus den Messstellen Poll 100, 101, 105 und 110 dar.

Das Grundwasser flieBt im Untersuchungsgebiet von SudsGdwest nach Nordnordost. Der hyd-
raulische Gradient (Gefdlle) kann anhand der interpolierten Grundwassergleichen mit | =
0,29 % bei Mittelwasser und mit | = 0,23% fUr Hochwasser angegeben werden.

5. Durchlassigkeitsbeiwerte

FOr das Untersuchungsareal liegen die Ergebnisse aus den Vorerkundungen zu den Durchlds-
sigkeitsbeiwerte (k-Werte) vor. Aus dem orientierenden Baugrundgutachten gehen fUr die Kies-
sande Durchldssigkeitsbeiwerte zwischen 3,1E-06 m/s bis 1,4E-05 m/s vor. FUr die weitere Be-
frachtung wurde der hdhere Wert verwendet, da dieser aus einer Mischprobe im grundwasser-
erflliten Kies durchgefUhrt wurde.
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6. Grundwasseraufstau
6.1. Grundlagen

Die GrundwasserflieBrichtung sowie das Gefdlle wurden anhand der Grundwassergleichen-
pldne (vgl. Anlage 3) folgendermaBen angesetzt:

e FlieBrichtung nach Nordnordost
e Grundwassergefdlle angenommen mit 0,2 %

FUr die Befrachtung der Strdmungssituation wurden die Werte auf der SUdseite des Areals auf
den anzunehmenden Hochstgrundwasserstand von 561,4 mNHN gesetzt (s. Anlage 4.1).

Nach Fertigstellung der Gebd&ude bilden die Untergeschosse ein Hindernis fir den natirlichen
Grundwasserstrom.

FUr die Simulation der Auswirkung eines in die grundwasserfUhrende Schicht hineinreichenden
Bauwerkes auf den Grundwasserstrom existieren verschiedenen Berechnungsverfahren. Um
Anderungen des Grundwasserspiegels zu erfassen, werden zum einen analytische Berechnun-
gen verwendet, welche auf vereinfachten Ansatzen beruhen. Zum anderen werden die An-
derungen des Grundwasserspiegels mit Hilfe von Modellrechnungen (numerischer Ansatz) dar-
gestellt.

Die Auswirkungen des Neubaus auf den Grundwasserkérper wurden mit einem dreidimensio-
nalen Grundwassermodell abgebildet (numerischer Ansatz), um die Auswirkungen auf die
Nachbargebd&ude darstellen zu kdnnen. Hierbei werden stationdre Grundwasserstromungen in
einem rumlichen Grundwassersystem nach der Finiten-Element-Methode berechnet. Die Be-
rechnungen wurden mit dem Programm GGU SS-FLOW3D durchgefuhrt (s. Anlagen 4.1 bis 4.3).

6.2. Aufstaubetrachtung Finiten-Element-Methode

Das Modellgebiet umfasst eine ca. 600 x 560 m groBe FiGdche. Der Durchldssigkeitsbeiwert
wurde fUr das Modellgebiet gemdaB den Ergebnissen der Voruntersuchung /U2 und U6/ mit
1,4E-05 m/s fUr die Kiessande angesetzt. Dieser Wert enfspricht einer groben Ndherung, da aus
dem Projektgebiet zum jetzigen Zeitpunkt keine detailliertesten Angaben zu den Durchldssig-
keitsbeiwerten vorliegen.

Auf der Anlage 4.1 sind die ungestérten Verhdltnisse bei einem anzunehmenden Héchstgrund-
wasserstand von 561,4 mNHN auf der SUdseite und einem Hdchstgrundwasserstand von
561,1 mNHN auf der Nordseite dargestellt. Anlage 4.2 beinhaltet die Darstellung der Grundwas-
serstromungen nach Fertigstellung der Gebdude.

Durch Uberlagerung der ungestérten Grundwassergleichen und der durch den Neubau beein-
flussten Grundwassergleichen kann die Differenz (Anlage 4.3) daraus gebildet werden. Hierbei
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wird die Wasserspiegeldnderung vor den in das Grundwasser einfauchenden Bauwerken als
Aufstau (positive Werte) und hinter den Bauwerken als Absunk (negative Werte) bezeichnet.

Im Fall eines erhohten Grundwasserstandes bildet sich unmittelbar von dem Neubau ein Grund-
wasseraufstau von < 2 cm aus. Dieser nimmt nach Sudosten rasch auf 1 cm ab. Bereifs im Be-
reich der Grundstucksgrenze im Sudosten zum Prélatenweg sowie den Nachbargrundsticken
am Pralatenweg 3 sowie der Weilheimer StraBe 44 betrGgt der ermittelte Aufstau < 1 cm
(s. Anlage 4.3).

Nach Norden ergibt sich ebenfalls unmittelbar hinter dem Neubau ein Absunk von < 2 cm,
dieser wird bereits innerhalb der GrundstUcksgrenze auf ca. 1 cm reduziert.

7. Auswirkungen des Neubaus auf das Grundwasser

Durch den geplanten Neubau werden Teile der Untergeschosse bei Hochstgrundwasserstan-
den in den Grundwasserspiegel eintfauchen.

Nach Fertigstellung der Gebdude zeigt die Grundwassermodellierung, dass es zu keiner Beein-
fréchtigung benachbarter Gebdude kommt. Der ermittelte Aufstau bzw. Absunk liegt im Be-
reich der naturlich auftretenden Grundwasserschwankungen.

FUr weitere Fragen stehen wir gern zur Verfugung.

Starnberg, den 08.08.2025

N. Kampik, Dipl.-Geol. BDG

GHB Consult GmbH
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Grundwasserdaten GWM WEST
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Anlage 5.2

Grundwasserdaten GWM OST

Datenquelle: BCE /U3/
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Ingenieurbiro Ulherr GmbH
Gustav-Mahler-StralRe 7
86356 Neusanl

Uberflutungsnachweis
Planungstitel: Uberflutungsnachweis 100 jahriges
Berechnung nach DIN 1986-100 (12/2016)

Allgemeine Projektinformationen

Planung; Mitwirkung, Durchfiihrung:
Ingenieurbiiro Ulherr GmbH
Gustav-Mahler-StralRe 7

86356 Neusal

Berechnung/Dokument 3a579716-0dd8-4449-8272-1294Te5dbd23-25340¢0, Projektinformationen Sefte 1, 09.10.2025
© 2008-2025 RAINPLANER®-Online | rainplaner.net | rainplaner.de | rainplaner.online



Ingenieurbiro Ulherr GmbH
Gustav-Mahler-StralRe 7
86356 Neusanl

Uberflutungsnachweis
Planungstitel: Uberflutungsnachweis 100 jahriges
Berechnung nach DIN 1986-100 (12/2016)

Uberflutungsnachweis

Gleichung 20: VRiick=(r(D,n)*AE-(r(D,2)*A(Dach)*C(S,Dach)+r(D,2)*A(FaG)*C(S,FaG)))*(D*60/10000*1000)

Uberflutung

MafRgebliches Ruckhaltevolumen V Rick m3 312,85
Ausgangswerte

Gesamte befestigte Flache des Grundstiicks Ac m2 12.980,00
Gesamte Dach-/Gebaudeflachen A pach m? 2.780,00
Abflussbeiwert der Dach-/Gebaudeflachen C s.pach 1 1,00
Gesamte befestigte Flache ausserhalb von Gebéauden A m2 10.200,00
Abflussbeiwert der Auffangflachen ausserhalb von Gebauden C g 5 1 0,34
Wiederkehrzeit der Regenspende a 1 100,00
Dauerstufe der Regenspende D min 10
Regenspende Dauerstufe D und Wiederkehrzeit a=2 I (0=100,a=2) I/s*ha 226,70
Regenspende Dauerstufe D und Wiederkehrzeit a=100. I' (o-100am1000) /S*ha 511,70

Regendaten: Rasterfeld Ze.#210, Sp.#161, KOSTRA-DWD-2020 (12/2022), Deutscher Wetterdienst, DWDKOSTRA2020,
y/x: 210/161

Berechnung/Dokument 3a579716-9008-4449-8272-12941e50bd23-25340C3, Einzelergebnisse Seite 1, 09.10.2025
© 2008-2025 RAINPLANER®-Online | rainplaner.net | rainplaner.de | rainplaner.online



Ingenieurbiro Ulherr GmbH
Gustav-Mahler-StralRe 7
86356 Neusanl

Uberflutungsnachweis
Planungstitel: Uberflutungsnachweis 100 jahriges
Berechnung nach DIN 1986-100 (12/2016)

Fallkorper-/Hohlkorper-Elemente

Eingangswert:

Mindestens erforderliches Speichervolumen des Systems \% m3 312,85

Eigenschaften der Elemente:

Element:
Lange m 20,00
Breite m 11,00
Hohe m 1,50
Speicherkoeffizient Sk 1 0,95
Geometrische Planung:
Angestrebte Anzahl Elemente Ubereinandergestapelt N et Stlck
Angestrebte Anzahl Elemente in der Breite N or Stlick
Bestimmung der Systemeigenschaften:
Anzahl erforderlicher Elemente Stiick 1
Gesamtes Speichervolumen aller Elemente \% Sys m3 313,50
Systemabmessungen insgesamt
Lénge I Sys m 20,00
Breite b Sys m 11,00
Hohe h Sys m 1,50
Elementanordnung im System
Anzahl Elemente in der LA&nge aneinandergereiht N | sys Stick 1
Anzahl Elemente in der Breite aneinandergereiht N hor.sys  Stuck 1
Anzahl Elemente in der Hohe gestapelt N vert,sys Stuck 1

Berechnung/Dokument 3a579716-9dd8-4449-8272-1294Te5dbd23-2534013, FK-System Sefte 1, 09.10.2025
© 2008-2025 RAINPLANER®-Online | rainplaner.net | rainplaner.de | rainplaner.online



Uberflutungsnachweis 100 jahriges (Uberflutungsnachweis)

Verlegung, Draufsicht, schematisch
COMPUTER GENERATED CONCEPTUAL LAYOUT - NOT FOR CONSTRUCTION

20,00

Flache: 220,00m
Umfang: 62,00m

11,00

Berechnung/Dokument 3a579716-9dd8-4449-8272-1294fe5dbd23, Layout-top-view, 09.10.2025
(c) 2008-2025 RAINPLANER(R) | rainplaner.net | rainplaner.de | rainplaner.online-Online
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Uberflutungsnachweis 100 jahriges (Uberflutungsnachweis)

Verlegung, Schnitt, schematisch
COMPUTER GENERATED CONCEPTUAL LAYOUT - NOT FOR CONSTRUCTION

Systemhohe: 1,50m

20,00

15

Berechnung/Dokument 3a579716-9dd8-4449-8272-1294fe5dbd23, Layout-cross-section, 09.10.2025
(c) 2008-2025 RAINPLANER(R) | rainplaner.net | rainplaner.de | rainplaner.online-Online
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Massstab 1 : 121




Ingenieurbiro Ulherr GmbH
Gustav-Mahler-StralRe 7
86356 Neusanl

Uberflutungsnachweis

Planungstitel: Uberflutungsnachweis 100 jahriges
Berechnung nach DIN 1986-100 (12/2016)

Auffangflachen

100l/s Nachbargrundstiick

Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ae m? 3.000,00
Abflussminderungen
Mittlerer Abflussbeiwert der Auffangflache: Cm 0,30
Spitzenabflussbeiwert der Auffangflache: Cs 0,30

Rasenflache/Kunststoffrasenflachen

Auswirkungen nach mittlerem Abflussbeiwert C.m:

Abflusswirksame Auffangflache: Accm m?2 900,00

Flachenanteil: % 15,99
Auswirkungen nach Spitzenabflussbeiwert C.S:

Abflusswirksame Auffangflache: Accs m?2 900,00

Flachenanteil: % 14,29

Dachflache 5 + 6'

Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ae m? 810,00
Abflussminderungen
Mittlerer Abflussbeiwert der Auffangflache: Cm 0,80
Spitzenabflussbeiwert der Auffangflache: Cs 1,00

Schragdach (Ziegel, Abdichtungsbahnen)

Auswirkungen nach mittlerem Abflussbeiwert C.m:

Abflusswirksame Auffangflache: Accm m?2 648,00

Flachenanteil: % 11,51
Auswirkungen nach Spitzenabflussbeiwert C.S:

Abflusswirksame Auffangflache: Accs m?2 810,00

Flachenanteil: % 12,86
Belastung, Bewertung DWA-M 153:

F2 - Dachflachen und Terrassenflachen (gering) Punkte 8

L2 - Siedlungsbereiche mit mittlerem Verkehrsaufkommen Punkte 2

Belastung, Bewertung DWA-A 102:
Kategorie |, D - Dacher (Kat. I), Gruppe D

Dachflache 7 + 8’

Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ae m?2 810,00
Abflussminderungen
Mittlerer Abflussbeiwert der Auffangflache: Cm 0,80
Spitzenabflussbeiwert der Auffangflache: Cs 1,00

Schragdach (Ziegel, Abdichtungsbahnen)

Berechnung/Dokument 3a579716-9dd8-4449-8272-1294Te5dbd23-25341 3¢, Auffangflaechen Seite 1, 09.10.2025
© 2008-2025 RAINPLANER®-Online | rainplaner.net | rainplaner.de | rainplaner.online



Ingenieurbiro Ulherr GmbH
Gustav-Mahler-StralRe 7
86356 Neusanl

Uberflutungsnachweis

Planungstitel: Uberflutungsnachweis 100 jahriges
Berechnung nach DIN 1986-100 (12/2016)

Auffangflachen

Auswirkungen nach mittlerem Abflussbeiwert C,m:

Abflusswirksame Auffangflache: Accm m?2 648,00

Flachenanteil: % 11,51
Auswirkungen nach Spitzenabflussbeiwert C.S:

Abflusswirksame Auffangflache: Accs m?2 810,00

Flachenanteil: % 12,86
Belastung, Bewertung DWA-M 153:

F2 - Dachflachen und Terrassenflachen (gering) Punkte 8

L2 - Siedlungsbereiche mit mittlerem Verkehrsaufkommen Punkte 2

Belastung, Bewertung DWA-A 102:
Kategorie I, D - Dacher (Kat. 1), Gruppe D

Dachflachen 1 - 4'

Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ae m? 930,00
Abflussminderungen
Mittlerer Abflussbeiwert der Auffangflache: Cm 0,80
Spitzenabflussbeiwert der Auffangflache: Cs 1,00

Schragdach (Ziegel, Abdichtungsbahnen)

Auswirkungen nach mittlerem Abflussbeiwert C.m:

Abflusswirksame Auffangflache: Accm m?2 744,00

Flachenanteil: % 13,22
Auswirkungen nach Spitzenabflussbeiwert C.S:

Abflusswirksame Auffangflache: Accs m?2 930,00

Flachenanteil: % 14,77
Belastung, Bewertung DWA-M 153:

F2 - Dachflachen und Terrassenflachen (gering) Punkte 8

L2 - Siedlungsbereiche mit mittlerem Verkehrsaufkommen Punkte 2

Belastung, Bewertung DWA-A 102:
Kategorie I, D - Dacher (Kat. 1), Gruppe D

Dachflachen 9'

Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ae m?2 230,00
Abflussminderungen
Mittlerer Abflussbeiwert der Auffangflache: Cm 0,80
Spitzenabflussbeiwert der Auffangflache: Cs 1,00

Schragdach (Ziegel, Abdichtungsbahnen)

Berechnung/Dokument 3a579716-9dd8-4449-8272-1294Te5dbd23-253413¢, Auffangflaechen Seite 2, 09.10.2025
© 2008-2025 RAINPLANER®-Online | rainplaner.net | rainplaner.de | rainplaner.online



Ingenieurbiro Ulherr GmbH
Gustav-Mahler-StralRe 7
86356 Neusanl

Uberflutungsnachweis

Planungstitel: Uberflutungsnachweis 100 jahriges
Berechnung nach DIN 1986-100 (12/2016)

Auffangflachen

Auswirkungen nach mittlerem Abflussbeiwert C,m:

Abflusswirksame Auffangflache: Accm m?2 184,00

Flachenanteil: % 3,27
Auswirkungen nach Spitzenabflussbeiwert C.S:

Abflusswirksame Auffangflache: Accs m?2 230,00

Flachenanteil: % 3,65

Grundstick Grunflachen

Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ae m? 6.055,00
Abflussminderungen
Mittlerer Abflussbeiwert der Auffangflache: Cm 0,30
Spitzenabflussbeiwert der Auffangflache: Cs 0,30

Parkanlagen, Rasenflachen, Garten, flaches Gelande

Auswirkungen nach mittlerem Abflussbeiwert C,m:

Abflusswirksame Auffangflache: Accm m?2 1.816,50

Flachenanteil: % 32,28
Auswirkungen nach Spitzenabflussbeiwert C.S:

Abflusswirksame Auffangflache: Accs m?2 1.816,50

Flachenanteil: % 28,84

Grundstuck Wegflachen'

Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ae m? 1.145,00
Abflussminderungen
Mittlerer Abflussbeiwert der Auffangflache: Cm 0,60
Spitzenabflussbeiwert der Auffangflache: Cs 0,70

Pflasterflachen, Fugenanteil > 15%

Auswirkungen nach mittlerem Abflussbeiwert C,m:

Abflusswirksame Auffangflache: Accm m?2 687,00
Flachenanteil: % 12,21
Auswirkungen nach Spitzenabflussbeiwert C,S:
Abflusswirksame Auffangflache: Accs m?2 801,50
Flachenanteil: % 12,73
Brutto Netto (C,m) Netto (C,S)
c.m CS

Dachflache und Undefinierte: 2.780 m2 x 080 2.224 m2 x 1 2.780 m2
Freiflache: 10.200 m?2 x 033 3.403,50 m2 X 034 3.518 m2
Unbefestigte Flache: J. m2 x J. mz2 x . mz2
Gesamte Flache: 12.980 m2 X 043 5.627,50 m2 X 049 6.298 m?2
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Ingenieurbiro Ulherr GmbH
Gustav-Mahler-StralRe 7
86356 Neusanl

Uberflutungsnachweis
Planungstitel: Uberflutungsnachweis 100 jahriges
Berechnung nach DIN 1986-100 (12/2016)

Hinweise:

Nach den staatlichen, regionalen oder oOrtlichen Gesetzen zum Wasserhaushalt bedarf die Nutzung der Gewasser der
behordlichen Erlaubnis oder Bewilligung.

In der Regel ist hierzu ein Antrag bei der entsprechend zusténdigen Behorde, z. B. der zustandigen Verwaltung vor Ort, zu
stellen.

Die Berechnung wurde unter Berucksichtigung der Berechnungsvorschriften der DWA-A 138-1 (10/2024), DWA-A 138
(04/2005), DWA-A 117 (02/2014), DIN 1986-100 (12/2016), DWA-M 153 (08/2012), DWA-A 102 (12/2020) und DIN1989-1
durchgefihrt. Die Software Uberprifte die Plausibilitdt der Ein- und Ausgabewerte in Form einer Bereichsuberpriifung, z. B. ob
sich Werte in bestimmten Bereichen bewegen, ob Grenzwerte Uber- oder unterschritten wurden. Die Software stellt
umfangreiche Eingabewerte in Form von Parametern zu verwendbaren Beiwerten, Regenspenden, etc. als Vorbelegung und
Vorschlag zur Verfugung.

Das Dokument inkl. der im Dokument angegebenen Ein- und Ausgabewerte, Bedingungen, Gleichungen und Ergebnisse ist
seitens der planenden Stelle vom Anwender der Software vor Weiterverwendung zu prifen.

Die Verwendung von RAINPLANER-Online ersetzt kein Fachwissen, und macht es daher zwingend erforderlich, entsprechend
den in RAINPLANER-Online angebotenen Berechnungsmdglichkeiten zu Planung, Bau, Wartung von Versickerungen,
Riickhaltungen, etc. entsprechend fundierte Kenntnisse mitzubringen: z.B. Kenntnisse Uber die entsprechend anzuwendenden
Normen, z. B. DWA-Arbeitsblatt- und Merkblattreihe, DIN-Normen zur Entwasserung, sowie Uber die Einsatzméglichkeiten
verschiedener Arten von Versickerungen und Ruckhaltungen, Trinkwasserverordnungen, Gewasserschutzverordnungen,
gesetzliche, lokale, regionale, staatliche behdérdliche Regelungen fir Entwésserungen, Bodengutachten und/oder entsprechend
fundierte Untersuchungen zur Feststellung von kf-Beiwerten fur Versickerungen, Verwendung nachweisbarer
Niederschlagsdaten; zu beachten sind auch stets aktueller Stand der Technik und die Hinweise zu den Genehmigungsverfahren.
Mit der Nutzung der Software setzen wir gemaf Softwaretiberlassungs- und Nutzungsbedingungen und DViA voraus, daf} diese
Kenntnisse beim jeweiligen Anwender der Software umfassend und fundiert vorhanden sind. Diese wurden mit Start der
Nutzung der Software bestétigt.

Desweiteren gelten unsere Softwareiliberlassungs- und Nutzungsbedingungen. Hier ein Auszug:

(1) Die Haftung fur Schaden und Vermogensverluste, die aus der Benutzung der Software entstanden sind, wird
ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden ist auf eine grob fahrlassige Vertragsverletzung durch den Leistungserbringer
zuruickzufihren. Der Kunde ist allein verantwortlich fir den korrekten Einsatz sowie Datensicherung. Ersatzanspriiche wegen
mittelbarer oder unmittelbarer Schaden oder Mangelfolgeschdden aufgrund Unmdglichkeit der Leistung, Verzug, positiver
Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, die
Schaden beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit seitens des Leistungserbringers. Eine Haftung bei grober
Fahrlassigkeit ist maximal bis zur Betragshéhe der in Anspruch genommenen Dienstleistung dieses Onlineangebots mdglich.
(2) Es wird keine Garantie dafur gegeben, dass die in der Software benutzten Algorithmen und mathematischen Modelle die
Wirklichkeit ausreichend genau abbilden. Eine Haftung fiur Anlagen oder Geréate jeglicher Art, die nach den Vorschlagen oder
Ergebnissen der vom Leistungserbringer entwickelten Software entwickelt, gebaut oder in sonst einer Form umgesetzt wurden,
wird ausdriicklich ausgeschlossen.

(3) Der Anwender kann jederzeit Auskunft Uber samtliche mathematischen Modelle und Algorithmen erhalten, die zur
Berechnung von der Software herangezogen werden.

(4) Des Weiteren stehen als Auskunftsmdglichkeit die bereitgestellten Hilfen wéhrend des Softwareeinsatzes zur Verfugung.

(5) Die Weitergabe dieser und anderer PDF-Ausgaben von RAINPLANER-Online in Form einzelner Seiten oder im Gesamten ist
nur unmodifiziert (so wie von der Software generiert), mit den auf den Seiten enthaltenen Quellenvermerk/Urhebervermerk sowie
den darin enthaltenen Datums- und Zeitangaben zur Erzeugung des PDF sowie den darin ggf. enthaltenen Herstellerverweisen
und Produkthinweisen gestattet.
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	5 Ansichten von Süden RH 7-9_MFH 3 2026-01-15.pdf
	6 Ansicht Ziegelbreite RH 1-4-7-10 2026-01-15.pdf
	8 Gutachten IB Kokai 2025-05-13.pdf
	9 Gutachten GHB Consult 2025-08-08.pdf
	10- Konzept Regenwasserentwässerung; Regenrückhaltung mit Rigole_100_jährig - IB Ulherr-2.pdf
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